
• REPUBLIK ÖSTERREICH 
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GZ 61.103/15-VI/13/89 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Parlament 
1010 Wie n 

Sachbearbeiter 
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411 1 
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RadetzkystraBe 2 
Tel. (0222) 711 58 
Teletex: 322 15 64 BKAG 
DVR: 0000019 

: .. ~ .. ~.~.t?!Z~;l~l~ 
Datum ........ ;3. ... ~:, ... ~~ . ..<[.~ .. r... .. 
Verteiltr.f·(!!f. .... L .', ...................... ... 

Ihre GZIvom 
.) 

j ()J?jd - r!cAfA-kvf--

Einer Entschließung des Nationalrates folgend Ubermittelt das 

Bundeskanzleramt - Sektion VI 25 Exemplare des rubrizierten Ge­
setzesentwurfes. 

Abschlielilend darf darauf hingewiesen werden, daß die Begutach­

tungsfrist am 21. Juli 1989 enden wird. 

19. Mai 1989 

FUr den Bundesminister 

fUr Gesundheit und Bffentlicher Dienst: 

Für die Richtigkeit 
~~usfertigUng: 

\ rAl{QA)~ 
~ 

W i ß g 0 t t 
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• REPUBLIK OSTERREICH 
BUNDESKANZLERAMT 

G~ 61.103/15-VI/13/89 

A-1031 Wien, 
Radetzkystraße 2 
Te 1. (0222) 711 58 
Teletex: 322 15 64 BKAG 
DVR: 0000019 

~ntwurf eines bundesgesetzes über die Ausübung des 
PSYChologischen Berufes und die berufliche Vertre-
tung der zur Ausübung des psychologischen Berufes be­
rechtigten Personen (Psycdologengesetz), die Änderung 
des Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929, 
die Änderung der Gewerbeordnung 1973, die Änderung des Straf­
gesetzbuches und aie Änderung des bundesministeriengesetzes 
1986; allgemeines begutachtungsverfartren 

Sachbearbeiter 

Kierein 

KIappeIOw 

41 1 1 

1. die Sektion I - Pr8.3iu.iu~1l 

Ihre GZNom 

An 

2. die Sektion 11 - Zentrale Personalverwaltung 

3. die Sektion V - Verfasdungsdienst 

4. das Bundesruinisteriwn für ausw~rtige Angelegenneiten 

5. das BundesministeriutTI für wirtschaftliche Angelegenheiten 

6. das bunde smini steri um für Arbeit und Soziales 

7. aas bunaesll1ilüsterium für Finanzen 

8. das Bundesministeriuhl für Inneres 

9. das BunJesrainisteriwH für Justiz 

10. das Bundesrninisterium für Landesverteidigung 

11. das Bundesministeriwa für Land- und Forstwirtschaft 

12. das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Sport 

13. das Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 

14. das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung 

15. das Bllndesministerium für Umwelt, Jugend und Familie 
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1b. aas Bundeslilioisterium für Ulfiwelt, Jugenei und Falfiilie 

(Geschäftsführung des Familienpolitischen beirates) 

17. den Rechnungshof 

1b. den Datenschutzrat 

19. alle Ämter der Landesregierungen 

20. die VerDioeiut16sstelle aer Bunueslänuer beim Amt 

der Niederösterreichischen Landesregierung 

21. die Osterr. ApotneKerkanlliler 

22. die Osterr. Ärztekammer 

23. die Osterr. Dentistenkammer 

24. die bundeskammer der Tierärzte Osterreichs 

25. den Osterr. Gewerkschaftsbund 

26. den Osterr. Lanaarbei terkam!üertag 

27. die Präsiaenten«onferenz der Lanawirtschaftskammern 

eJsterreichs 

20. aie bundesi(a,n,uer aer gewerDiicneo Wirtschaft 

29. den eJsterr. ArbeiterKamillertag 

30. den Hauptverbana der öSLerr. Sozialversicherungsträger 

31. den eJsterr. Städtebunu 

32. aen ÖSLerr. Gemeindebund 

33. aie Vereinigung österr. Industrieller 

34. eias Osterr. Hote Kreuz 

35. den Osterr. Reciltsanwal tskatnmertag 

36. die bundes-Ingenieurkalnmer 
37. die Bundeskonferenz der Kammern der Freien berufe Osterreichs 

3Ö. die Rektorenkonfereoz 

39. die Osterr. Hochschülerschaft 

40. den Verein "Osterr. Gesellschaft für Gesetzgebungslehre" 

41. den Osterr. Bundesjugendring 
42. den Osterr. Verband der Elternvereine an den öffentl. 

Pflichtschulen 

43. den Verband der Akademikerinnen Osterreichs 

44. den Österr. Gewerkschaftsbund 

45. den Osterr. Krankeopflegever~and 

: I 

, 
! ! 

I 
I 
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4b. den Veroand der diplomierten med.-techn. Assistentinnen 

üSLerreicns 

47. den Verbana der med.-techn. Fachkr~fte österreichs 

4b. den Dactlverbano der geIJODenen med.-tecnn. Dienste österreichs 

49. den Verband der diplowierten radiol.-techn. Assistentinnen und 

Assistenten usterreichs 

50. den Verband der diplomierten Assistentinnen fUr physiKalische 

Medizin Osterreicns 

51. den Verband der diplomierten Di~tassistentinnen österreichs 

5.2. den Verband aer diplomierten Bescil~fti6ungs- und Arbeits-

therapeuLen Osterreichs 

5:5. den berufsverband cer ciiplolilierten Lo~opäden österreichs 

54. aen 0rtnoptisLinnenverband Osterreichs 

5j. die Österr. BisctlOfsKonr'erenz 

50. den Evangelischen Oberkirchenrat 

fj7. den KaLnoliscIle11 falJilienveroanu Österreichs 

5 d. die Kons utnent,en b era tun g-Kon s Ulnen tenin forma tion 

59. C1 as Kur a t.or i U!Jl fUr Ve r ~enr ss icherhe i t 

60. den Berufsverband Osterr. Psychologen 

61. die SeK'c,ion "Kliniscne Psycboiogie" des berufsverbandes Osterr. 

Ps yc hol og en 

62. die Sektion "Verkenrspsycholo.:;ie" des Berufsverüandes Osterr. 

Ps yc holo~ en 

63. die Sektion "ürganisations-, Viir'~schafts- und Arbeitspsychologie" 

64. 

65. 
66. 

67. 
68. 

69. 

70. 

des Berufsveroandes Osterr. Psychologen 

die Lande3gruppe 

die Landesgruppe 

die Landes6ruppe 

logen 

oie Landesgruppe 

die Landesgruppe 

logen 

die Landesgruppe 

die Landes::;,;ruPiJe 

cnologen 

Wien des Berufsverbandes Osterr. Psychologen 

K~rnten des Berufsverbandes Osterr. Psychologen 

Steiermark des Berufsverbandes Osterr. Psycho-

Tiroi des Berufsverbandes Osterr. Psychologen 

Vorarlberg des Berufsverbandes Osterr. Psycho-

Salzburg des Berufsverbandes Osterr. Psychologen 

Ober5sterreicn des Berufsverbandes Osterr. Psy-
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71. die ARGE Psycnologen im (jGB 

72. das Institut für Psychologie der Univ. Wien 

73. das Institut für Psychologie der Karl-Franzens-Universität 

Grdz 
74. das Institut für Psychologie der Leopold-Franzens-Universität 

lnnsbruck 

75. das Institut für Psychologie der Universität Salzburg 

76. das Institut für Psycholo5 ie der Universität für Bildungswissen­

schaften Klagenfurt 

77. oie Gesellscnaft kritischer Psychologen und Psychologinnen 

78. die Studienrichtungsvertretung Psychologie am Institut für Psy­

cholosie der Leopolu-Franzens-Universität Innsbruck 

79. die Studienrichtungsvertretung Psychologie alTI Institut für Psy-

chologie aer Universität ~alzbur~ 

80. die Osterr. p~dago~ische Gesellschaft 

81. das Institut für Erzienungswissen~chaften der Univ. Innsbruck 

ö2. oie Studienrichtungsvertretung Päaagogik am Institut für t:rzie-

llL.lllgswissenschaften der Univ. \-Jien 

Ö3. die Vereinigung österr. Erzieher 
04. den Österr. berufsveroailQ ael~ Erziener 

8,. das Team der Stützlehrer 

db. das Bunaesinstitut für Heimerzienung 

87. das Institut für Heimerziehung 

Öb. das Zentrum für VerhaltenslJädagogiK 

89. die Leüranstalt für Ehe- und Familienberater 

90. den Verband der Ene-, Fahlilien- und Lebensberater 

91. die Gewerkschaft öffentl. Dienst 

92. den österr. Berufsverband diplomierter Sozialarbeiter 

93. die Arbeitsgemeinschaft der Direktoren an den Akademien für 

Sozialarbeiter in österreich 

94. den Steirischen Berufsverband diplomierter Sozialarbeiter 

95. den Dachverband österr. psychotherapeutischer Vereinigungen 

96. die Wiener psychoanalytische Vereinigung 

97. die Gesellschaft Osterr. Ps yc ho tilerape ut en 

, I 

I 
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9b. die Üsterr. 

tnerapie 

<:19. den Osterr. 

100. den österr. 

ratun/:S 

101 . a ie Gruppe 

102. das Osterr. 

mieren 

- 5 -

Arbeits~emeinscnaft fUr Psychoanalyse und Sozial-

Patienten- und Klientenverein Psychosozialer Dienste 

BerufsverDana fUr Supervision und psychosoziale be-

der Psycllago3en 

Trainingszentrwn fUr neurolinguistisches Program-

103. die Osterr. Gesellschaft fUr autogenes Training und allgemeine 

Ps yc llotherapi e 

104. die Sozialistische Ärztevereinigung Osterreichs 

105. die Gesellscnaft ~sterr. Nerven~rzte und Psychiater 

10b. die Mediziniscne Fakult~t der Univ. Wien 

1U7. die Meaizinische Fakult~t aer Leopold-Franzens-Universit~t 

lnnsbruck 
1ud. aie Meaizinische Fakult~t der Karl-Franzens-Universit~t Graz 

10Y. den Osterr. berufsverband der Musiktherapeuten 

110. die Initiativgruppe zum Psychotherapiegesetz 

111. die Osterr. Gesellscnaft fUr Sprachheilpädagogi~ 

112. den Dienststellenau5schu~ der Wiener Lanaeslehrer fUr Son~er­

schulen 

11j. den Zentralverein der Wiener Le~rerscnaft 

114. das Osterr. Bundesinstitut fUr Gesundheitswesen 

Das rlundeskanzlera~t - SeKtion VI (Volksgesunaheit) beehrt sich, in 

der Anlage den Entwurf eines Bundesgesetzes Uber die AusUbung des 

psycholo/:Sischen Berufes und die berufliche Vertretung der zur Aus­

Ubung des psychologischen Berufes berechtigten Personen (Psychologen­

gesetz) , die Änderung des Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung 

von 1929, die Änderung der Gewerbeordnung 1973, die Änderung des 

Strafgesetzbuches und die Änderung des Bundesministeriengesetzes 1986 

samt Vorblatt und Erl~uterungen zu Ubermitteln. 
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Die wesentlichsten Regelungsscnwerpunkte betreffen 

die Schaffung einer ausdrücklichen Ko:npetenzgrundlage im Art. 10 

Abs. 1 Z 12 B-VG für aie Angelegenheiten der zur Ausübung des psy­

chologischen berufes berechtigten Personen, 

- aie genaue beschreioung des Berufsumfanges, 

- eie Festlegung der für die Ausübung des psychologiscnen Berufes 

erforderlicnen Voraussetzungen, 

- die Einrichtung einer einen hohen Standard garantierenden post­

graduellen Aus- una Fortbildung, 

- eie Führung einer Psychologenliste, 

- den Schutz der berufsbezeichnung, 

die Definition der Berufspflichten, insbesondere in bezu~ auf die 

Zusa~menarDeit mit Ärzten, die Verscnwiegenheitspflicht und die 

Werbebeschr~nkungen sowie 

- aie Organisation aes unter staatlicher Aufsicht stehenden Berufs­

verbandes als Einrichtung cer beruflichen Selbstverwaltung. 

Zu den im Entwurf vom Bundeskanzleramt - Sektion VI vorgeschlagenen 

Änderungen der Gewerbeordnung 1973 una des Strafgesetzbuches darf 

grundsätzlicn bemerkt werden, dal~ der Entwurf in seiner Gesamtheit 

gesehen vor allem dazu dienen soll, die aus der Sicht des Bundeskanz­

leramtes - Sektion VI ~egebenen Auswirkungen einer zukünftigen Rege­

lung aes psychologischen Berufes möglichst umfassend darzustellen. 

Weiters ist dazu festzuhalten, daß die vorgeschlagenen Änderungen der 

Gewerbeordnung 1973 und des Strafgesetzbuches nicht auf Anregungen 

der betroffenen Bundesministerien für wirtschaftliche Angelegenhei­

ten und für Justiz zurückgehen. Vielmehr werden diese Änderungen sei­

tens des Bund eskanzl eramtes - Se kt ion VI nunmehr erstmal s al s De n k­

modelle zur Diskussion gestellt, sodaß allfällige Stellungnahmen dazu 

I' 

I ! 
, ' 

I 

'! 
I 

in weiterfünrenden Gesprächen jedenfalls mit den zustänaigen Bundes- 11 

ministerien zu erörtern sein werden. 

218/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 7 von 82

www.parlament.gv.at



- 7 -

Das Bundeskanzleramt - Sektion VI ersucht, zu dem genannten Entwurf 

bis lätl5stens 

2'1. Juli 1989 

Stellune?; zu nem3en. Sollte bis zu diesem Zeitpunkt keine Stellung­

nahme eingelangt sein, darf angenommen werden, daJ6 gegen den Entwurf 

keine bedenken bestehen. 

Gleichzeiti~ wira geoet,en, eine allfällige Stellungnahme auch dem 

Präsi~ium des Nationalrates in 25. Ausfertigungen zuzuleiten und das 

BundesKa,1zlerd[ut - Sektion VI davon in Kenntnis zu setzen. 

1 9 . Ha i 1 SI Ö 9 

FUr den bundesminister 

fUr Gesundheit und öffentlicher Dienst: 

Für die Ricntigkeit 
der Ausfertigung: 

(/\ c 
I ) t{ 
~ I, CeJ', ~( 

WiJ:>gott 
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BUNDESKANZLErlAMT 
Sektion VI - Volksgesundheit 
Sachbearbeiter: Koär Dr. Kierein 
Tel.Nr. 71158/4111 DW 

P s Y c hol 0 gen g e set z 

Inhaltsverzeichnis 

Entwurf: Fassung, 19. Mai 1989 

I. Abschnitt: Psychologische Berufsausübung 

§ 1 - Begriffsbestimmungen 
~ 2 Voraussetzungen 
§ 3 - Allgemeine Voraussetzungen 
§ 4 - Ausbildung 
§ 5 - Fortbildung 
§ 6 - Psychologenliste 
§ 7 - ~rlöschen und Ruhen der Berufsberechtigung 
§ 8 - Verzeichnis 
§ 9 - Berufsbezeichnung 

11. Abschnitt: Berufspflichten 

~ 10 - Allgemeine Berufspflichten 
§ 11 - Zusammenaroeit mit Ärzten 
§ 12 - Verschwiegenheitspflicht 
§ 13 - Werbebestimmungen 

111. Abschnitt: Strafen 

§ 14 

IV. Abschnitt: Berufsorganisation 

§ 15 - Berufsverband Osterreichischer Psychologen 
§ 16 - Mitgliedschaft 
§ 17 - Wahlen 
§ 18 - Verbandstag 
§ 19 - Vorstand 
§ 20 - Präsident und Vizepräsidenten 
§ 21 - Organisationsbüro 
§ 22 - Verschwiegenheitspflicht 
§ 23 - Kostendeckung 
§ 24 - Aufsicht 

V. Abschnitt: Verhältnis zu anderen Rechtsvorschriften 

§ 25 
§ 26 

VI. Abschnitt: Obergangs- und Schlußbestimmungen 

§ 27 
§ 28 
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BU~DESKANZLERAMT 

SeKtion VI - Volksgesundheit 

B und e s g e set z 

vorn 

über die Ausübung des psychologischen Berufes 
und die berufliche Vertretung der zur Ausübung 
des psychologischen Berufes berechtigten Personen 
(Psychologengesetz) , 

die Änd erung des Bundes-Verfassungsgesetzes in 
der Fassung von 1929, 

die Änderung der Gewerbeordnung 1973, 

die Änderung des Strafgesetzbuches und 

die Änderung des Bundesministeriengesetzes 1986 

Der Nationalrat hat bescnlossen: 

Artikel I 

Bundesgesetz über die Ausübung des psychologischen Berufes und 

die berufliche Vertretung der zur Ausübung des psychologischen 

Berufes berechtigten Personen (PsychOlogengesetz): 

1. Abschnitt 

Psychologische Berufsausübung 

Begriffsbestimmungen 

§ 1. (1) Die Ausübung des psychologischen Berufes im Sinne 

dieses Bundesgesetzes ist die Untersuchung, Auslegung, Änderun5 

und Vornersage des Verhaltens und Erlebens von Menschen, soferne 

dabei Erkenntnisse und Methoden der wissenschaftlichen Psycho­

logie unmittelbar angewendet werden. 

218/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)10 von 82

www.parlament.gv.at



-2-

(2) Zur Ausübung des psycholo~ischen Berufes gemäß Abs. 1, 

die direkte Folgen für die untersuchte, beratene, betreute oder 

benandelte Person haben kann, gehören insbesondere: 

1. die Feststellung der psychischen Beschaffenheit von Men­

schen hinsichtlich Leistungsfähigkeit, Persönlichkeits­

merkmalen und psychischer Veränderungen sowie sich darauf 

gründende Prognosen, Zeugnisse und Gutachten; 

2. die psychologische Beratung und Betreuung im Zusammenhang 

mit Ausbildungs- und Berufsproblemen, Ehe- und Familien­

problemen, Erziehungsproblemen und Persönlichkeits-

pro bl eInen; 

3. die sich aus der Feststellung gemäß Z 1 ergebende psycho­

logische Behandlung, die darin besteht, psychologische 

Maßna~nen zum Zweck der Milderung oder Beseitigung von 

~cnwierigkeiten und Störungen der betroffenen Person zu 

setzen. 

(3) Zur Ausübung des psychologischen Berufes gemäß Abs. 

gehören auch Tätigkeiten insbesondere auf den Gebieten der 

Arbeits-, Berufs-, Organisations- und Wirtschaftspsychologie, 

die sich nicht auf einzelne Menschen beziehen und daher keine 

direkten Folgen für die betroffenen Personen haben. 

(4) Durch dieses Bundesgesetz werden die gesetzlichen Vor­

schriften in bezug auf die Ausübung des ärztlichen Berufes sowie 

die berufsmäßige Ausübung von Tätigkeiten auf den Gebieten der 

Erziehung, des UnterriChts, der Sozialarbeit, der Beratung oder 

anderer Hilfeleistungen für Menschen nicht berührt. 

I 

I, 
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Voraussetzungen 

§ 2. (1) Voraussetzungen für die selbständige und damit 

eigenverantwortliche Ausübung des psychologischen Berufes gemäß 

§ 1 Abs. 2 oder 3, freiberuflich oder im Rahmen eines Dienstver­

hältnisses, sind 

1. die allgemeinen Voraussetzungen gemäß § 3 und 

2. die Eintragung in die Psychologenliste gemäß § 6. 

(2) besondere Voraussetzung für die selbständige und damit 

eigenverantwortliche Ausübung des psychologischen Berufes gemäß 

§ 1 Abs. 2 ist zusätzlich der Erwerb praktischer Kenntnisse und 

Erfahrungen durch die erfolgreiche Absolvierung einer Ausbildung 

gemä~ § 4. 

Allgemeine Voraussetzungen 

§ 3. (1) Allgemeine Voraussetzungen für die selbständige Aus­

übung des psychologischen Berufes sind 

1. die österreichische Staatsbürgerschaft, 

2. die Eigenberechtigung, 

3. die Vertrauenswürdigkeit, die dann nicht vorliegt, wenn 

der Berufswerber wegen einer mit Vorsatz begangenen straf­

baren handlung zu einer mehr als einjährigen Freiheits­

strafe von einern inländischen Gericht verurteilt und diese 

Verurteilung noch nicht getilgt worden ist, und 

4. der Abschluß der Studienrichtung Psychologie mit dem aka­

demischen Grad Magister der Philosophie oder Magister der 

Naturwissenschaften. 
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(2) Der allgemeinen Voraussetzung gemäß Abs. 1 Z 4 sind 

1. der Abschluß des Studiums der Psychologie als erstes Fach 

nach der Verordnung des Staatsamtes für Volksaufklärung, 

für Unterricht und Erziehung und für Kultusangelegenheiten 

über die philosOphische Rigorosenordnung, StGB1. Nr. 165/ 
1945, ffiit dem Doktorat der Philosophie, 

2. der Abschluß des Studiums der Psychologie nach dem Runder­

laß des Reichsministers für Wissenschaft, Erziehung und 

Volksbildung vom 22. März 1943, Amtsblatt des Reichsmini­

sterilli~s für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung und 

der Unterrichtsverwaltungen der Länder Nr. 171/1943, mit 

dem Titel "Diplompsychologe" oder 

3. der im Ausland erworbene und in Osterreich nostrifizier­

te, gleichartige akademische Grad 

gleichzuhalten. 

(3) Der Bundeskanzler hat auf Ansuchen und nach Anhörung des 

Berufsverbandes Osterreichischer Psychologen mit Bescheid Nach­

sicht von den Voraussetzungen des Abs. 1 Z 1 zu erteilen, sofern 

die psychologische Versorgung der Bevölkerung dies erfordert und 

Ausländer eine Beschäftigungsbewilligung nach dem Ausländerbe­

schäftigungsgesetz, BGB1. Nr. 21b/1975, nachweisen. 

Ausbildung 

§ 4. (1) Voraussetzung für die selbständige Ausübung des psy­

chologischen Berufes gemäß § 1 Abs. 2 ist der Erwerb praktischer 

Kenntnisse und Erfahrungen durch die erfolgreiche Absolvierung 

einer Ausbildung in der Dauer von zumindest einem Jahr unter 
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der fachlichen Anleitung einer zur selbständigen Ausübung des 

psychologischen berufes berechtigten Person. Dabei ist von dem 

in öffentlichen Einrichtungen auf psychologischem Gebiet übli­

chen Ausrna.f~ der Ausbildung sowie von Art und Umfang der fachli­
chen Anleitung auszugehen. 

(2) Entspricht die Ausbildung nach ihrem Ausmaß oder nach Art 

und Umfang der fachlichen Anleitung nicht jener, wie sie in öf­

fentlichen Einrichtungen auf psychologischem Gebiet üblich ist, 

so ist die Ausbildung nur zu einem den erworbenen praktischen 

Kenntnissen und Erfahrungen angemessenen Teil auf die im Abs. 

genannte Zeit für die Eintragung in die Psychologenliste (§ 6) 
anzureChnen. 

(3) Eine Unterbrechung der Ausbildung darf drei Monate nicht 

überschreiten. Ausgenommen davon ist die Unterbrechung infolge 

Präsenzdienstleistung nach dem Wehrgesetz 1978, BGBl. Nr. 150, 

sowie infolge Karenzurlaubes nach dem Mutterschutzgesetz 1979, 
BG.tH. Nr. 221. 

(4) Der Bundeskanzler hat nach Anhörung des Berufsverbandes 

Osterreichischer Psychologen die näheren Erfordernisse für den 

Erwerb praktischer Kenntnisse und Erfahrungen hinsichtlich 

1. Inhalt und Dauer der fachlich kontrollierten Ausbildung, 

wobei von dem in öffentlichen Einrichtungen auf psycholo­

gischem Gebiet üblichen Ausmaß sowie Art und Umfang der 
Anleitung auszugehen ist und 

2. der Erfolgsnachweise 

unter Bedachtnahme auf den jeweiligen Stand der wissenschaft­

lichen Psychologie durch Verordnung zu regeln. 
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Fortbildung 

§ 5. (1) Die zur selbständigen Ausübung des psychologischen 

Berufes gemäß § 1 Abs. 2 berechtigten Personen haben innerhalb 

von drei Jahren ab dem Zeitpunkt der Eintragung in die Psycholo­

genliste (§ 6) berufsoegleitend eine verpflichtende Fortbildung 

in der Dauer von zumindest 240 Stunden, davon für Supervision 

zumindest 80 Stunden, erfol~reich zu absolvieren. 

(2) Die zur selbständigen Ausübung des psychologischen Beru­

fes gemäß § 1 Abs. 3 berechtigten Personen haben innerhalb von 

zwei Jahren ab dem Zeitpunkt der Eintragung in die Psychologen­

liste (§ 6) berufsbegleitend eine verpflichtende Fortbildung 

in der Dauer von zumindest 180 Stunden, davon für Supervision 

zumindest 60 Stunden, erfolgreich zu absolvieren. 

(3) Darüber hinaus haben alle zur selbständigen Ausübung des 

psychologischen Berufes berechtigten Personen regelmäßig inner­

halb von drei Jahren ab dem Zeitpunkt der Eintragung in die 

Psychologenliste (§ b) eine zumindest zweitägige Fortbildungs­

veranstaltung zu besuchen. 

(~) Für die Organisation und Durchführung der verpflichtenden 

Fortbildung und der Fortbildungsveranstaltungen hat der Berufs­

verband Osterreichischer Psychologen zu sorgen. Ober die erfolg­

reiche Absolvierung der verpflichtenden Fortbildung und den Be­

such der Fortbildungsveranstaltungen sind Bestätigungen auszu­

stellen. 

1 
I 
I 
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Psychologenliste 

~ 6. (1) Der Berufsverband Osterreichischer Psychologen hat 

im Ubertragenen ~irkungsbereich eine Liste der zur AusUbung des 

psychologischen Berufes berechtigten Personen (Psychologenliste) 

zu fUhren. Diese haben sich vor Aufnanme ihrer psychologischen 

Tätigkeit zur Absolvierung der Ausbildung (§ 4) oder zur selb­

ständi~en AusUDung des psychologiscilen Berufes beim Berufsver­

band Osterreichischer Psychologen zur Eintragung in die Psycho­

logenliste anzumelden und die erforderlichen Personal- und Aus­

bildungsnacnweise vorzulegen. 

(2) In der Anweldung zur Eintragung sind insbesondere der 

Ausbildun~sort, der Berufssitz (bei freiberuflicher psychologi­

scher Tä~igkeit), der Dienstort (bei einer psychologischen 

Tätigkeit im Rahmen eines Dienstverhältnisses) und der Wohnsitz 

anzufUnren. 

(3) Personen, die die Voraussetzungen fUr die Absolvierung 

der Ausbildung (§ 4) oder fUr die selbständige AusUbung des psy­

chologischen Berufes erfUllen, sind vom Berufsverband Osterrei­

chiseher Psychologen unverzUglich in die Psycholo3enliste einzu­

tragen. Personen, die die Voraussetzungen nicht erfUllen, ist 

die Eintragung in die Psychologenliste vorn Berufsverband Oster­

reichischer Psychologen mit Bescheid zu versagen. 
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(4) Der Berufsverband österreichischer Psychologen hat 

gleichzeitig mit der erstmaligen Eintragung einen mit einem 

LichtDild versehenen Ausweis (Psychologenausweis) auszustellen. 

Die GUltigkeitsdauer des Psychologenausweises beträgt drei Jahre 

und ist um jeweils weitere drei Jahre vom Berufsverband öster­

reichischer Psychologen zu verlängern, wenn die Voraussetzungen 

fUr die Eintragung in die Psychologenliste weiterhin bestehen 

und die erforderlichen Fortbildungsnachweise (§ 5) vorgelegt 

worden sind. 

(5) Personen, aie in die Psychologenliste eingetragen worden 

sino, naben dem Berufsverband österreichischer Psychologen 

binnen einer Woche zur Ergänzung der Psychologenliste jede Ände­

run~ des Namens, der StaatsbUrgerschaft, des Ausbildungsortes, 

des Berufssitzes, des Dienstortes oder des Wohnsitzes schrift­

lien zu melden sowie die erforderlichen Fortbildungsnachweise 

(§ 5) vorzulegen. 

(6) Der Berufsverband Österreichischer Psychologen hat jede 

Eintragung in die Psychologenliste sowie jede Ergänzung unver­

zUglieh dem Bundeskanzler sowie dem Landeshauptmann, in dessen 

riereich die psychologische Tätigkeit ausgeübt werden soll oder 

bereits ausgeübt wird, mitzuteilen. 

(7) Die Psychologenliste ist hinsichtlich Namen, Berufsbe­

zeichnung, Zusatzbezeichnungen, Berufssitz und Dienstort öffent­

lich. Die Einsichtnahme in den öffentlichen Teil der Psycholo­

genliste sowie die Anfertigung von Abschriften ist jedermann 

gegen Kostenersatz gestattet. 

I I 
I 

218/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 17 von 82

www.parlament.gv.at



-9-

(8) Gegen Bescheide des Berufsverbandes ~sterreichischer Psy­

chologen steht die Berufung an den Landeshauptmann offen, in 

aessen Bereich die psychologische Tä~igkeit ausgeUbt werden soll 

oder bereits ausgeUbt wird. Der Landeshauptmann hat stattgebende 

Berufungsbescheide binnen zwei Wochen nach deren Rechtskraft dem 

Bundeskanzler unter Anschluß der Entscheidungsunterlagen vorzu­

legen. Der Bundeskanzler kann gegen solche Bescheide Beschwerde 

an den Verwaltungsgerichtshof erheben. 

(9) Auf Verfahren, die die Eintragung in die Psychologenliste 

betreffen, ist das Allge~eine Verwaltungsverfahrensgesetz 1950, 

BGB1. ~r. 172, anzuwenden. 

(10) N~here Vorschriften Uber die Einrichtung der Psychologen­

liste, über das Verfahren zur Eintragung sowie über Inhalt und 

Form des Psychologenausweises sind unter Bedachtnahme auf das an 

einer geordneten Erfassung der zur AusUbung des psychologischen 

Berufes berechtigten Personen bestehende öffentliche Interesse 

vom Bundeskanzler durch Verordnung zu erlassen. 

Erlöschen und Ruhen der Berufsberechtigung 

~ 7. (1) Die Berechtigung zur Ausübung des psychologischen 

Berufes erlischt durch den Wegfall einer der im § 3 Abs. 1 Z 1 

bis 3 genannten allgemeinen Voraussetzungen oder mangels recht­

zeitiger Vorlage der erforderlichen Fortbildungsnachweise gemäß 

§ 5 Ab s. 1 od e r 2. 
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(2) Die Berechtigung zur Ausübung des psychologischen Berufes 

ruht aufgrund 

1. eines schriftlich erklärten dauernden oder zeitweiligen 

Verzichts, der frühestens im Zeitpunkt des Einlangens der 

Erklärung beim Berufsverband Osterreichischer Psychologen 

wirksam wird, oder 
2. einer länger als zwei Jahre dauernden Einstellung der Aus­

übung des psychologischen Berufes. 

(3) Der tierufsverband Osterreichischer Psychologen hat in 

den Fällen des Abs. 1 die Streichung aus der Psychologenliste 

vorzunehmen und mit bescheid festzustellen, daJ~ die Berechti­

gung zur Ausübung des psychologischen Berufes und die Berechti­

gung zur Führung der Ber ufsbezeic hn ung "Ps yc holog elf oder "Psy­

chologin" (§ 9) nicht bestehen. 

(4) Der Berufsverband Osterreichischer Psychologen hat in den 

Fällen des Abs. 2 mit bescheid festzustellen, daß die Berechti­

gung zur Ausübung des psychologischen Berufes nicht, die Berech­

tigung Zllr Führung der Berufsbezeichnung "Psychologe" oder "Psy­

chologin" (§ 9) aber bestehen bleibt. 

(5) Für die Berufung gilt § 6 Abs. 8, für das Verfahren § 6 

Abs. 9. 

r 
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Verzeicrmis 

§ ö. (1) Der Berufsverband Osterreichischer Psychologen hat 

im übertragenen Wirkungsbereich die Träger jener Einrichtungen 

zu erfassen, die in ihrem Namen die Worte "psychologisch", "Psy­

chologie" oder "Psychologe" allein, in Wortverbindungen sowie in 

ähnlicher oder abgeleiteter Form führen. 

(2) Die Träger dieser Einrichtungen haben sich zur Eintragung 

in ein Verzeichnis psychologischer ~inrichtungen beim Berufsver­

bana Osterreichischer Psychologen anzumelden. 

(3) Der Berufsverband Osterreichischer Psychologen hat die 

Eintragung unverzüglich durcDzufünren, wenn im Rahmen der Ein­

richtung gew~nrleistet ist, da~ für die Durchführung psychologi­

scher Tätigkeiten zur selbständigen Ausübung des psychologischen 

Berufes berechtigte Personen verantwortlich sind. Der Berufsver­

band hat gleichzeitig mit der Eintragung den Trägern eine Bestä­

tigung über die Eintragung in das Verzeichnis auszustellen. 

(4) Der Berufsverband Osterreichischer P3ychologen hat Trä­

gern, die die Erfordernisse des Abs. 3 nicht gewährleisten, die 

Eintragung in das Verzeichnis mit Bescheid zu versagen. 

(5) Für die Berufung gilt § 6 Abs. 8, für das Verfahren § 6 

Abs. 9. 

(6) Die Führung der Worte "psychologisch", "Psychologie" oder 

"Psychologe" allein, in Wortverbindungen sowie in ähnlicher oder 

abgeleiteter form im Namen ihrer Einrichtungen ist den in das 

Verzeichnis eingetragenen Trägern vorbehalten. 
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(7) Ausgenommen von dieser Regelung sind Einrichtungen der 

Universitäten, die der Forschung und Lehre der wissenschaft­

lichen Psychologie an sich Oder auch in bezug auf ihr Zusammen­

wirken mit anderen wissenschaftlichen Disziplinen, insbesondere 

der l-1edizin oder der Pädagogik, dienen. 

Berufsbezeichnung 

§ 9. (1) Wer die Voraussetzungen fUr die selbständige Aus­

Ubung des psychologischen Berufes erfUllt, ist berechtigt, die 

Berufsbezeichnung "Psychologe" oder "Psychologin" zu fUhren. 

(2) Wer die Voraussetzungen fUr die Absolvierung der Ausbil­

dung (~ 4) erfUllt, ist berechtigt, fUr die Dauer des Erwerbes 

praktischer Kenntnisse und Er fanrungen die Berufsbezeichnung 

"Psychologe" oder "Psychologin" zu fUhren. 

(3) Die Führung der Berufsbezeichnung "Psychologe" oder "Psy­

chologin" allein, in Wortverbindungen sowie in ähnlicher oder 

abgeleiteter Form ist im Zusammenhang mit der AusUbung einer be-

ruflichen Tätigkeit den in den Abs. und 2 genannten Personen 

vorbehalten. 

(4) Abs. 3 gilt nicht fUr Personen, die einen akademischen 

Grad an einer österreichischen Universität erworben haben und 

beabsichtigen, die Bezeichnung "psychologisch" in einer Wortver­

bindung, allein oder in abgeleiteter Form, zu fUhren, sofern der 

Bundes~anzler auf Ansuchen und nach Anhörung des Berufsverbandes 

österreichischer Psychologen mit Bescheid festgestellt hat, daß 

diese Bezeichnung im Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit 
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des Ansuchenden keine in irrefUhrender Weise zu Verwechslungen 

Anla~ gebende Bezeichnung darstellt. 

(5) Der Berufsbezeichnung "Psychologe" oder "Psychologin" 

können unter folgenden Voraussetzungen auf ein abgrenzbares psy­

chologisches Teilgebiet hinweisende Zusätze, deren genaue Be­

zeichnung dem Berufsverband Osterreichischer Psychologen ob­

liegt, angefügt werden: 

1. erfolgreiche Absolvierung einer speziellen Ausbildung im 

Rahmen der Ausbildung gemäß § 4 auf einern abgrenzbaren 

psychologischen Teilgebiet in der Dauer von zumindest 

einern Jahr oder 

2. erfolgreiche Absolvierung einer speziellen Fortbildung, 

unabhängig von der verpflichtenden Fortbildung gemäß ~ 5, 

auf eineill abgrenzbaren psychologischen Teilgebiet in der 

Dauer von zumindest 240 Stunden, wobei fUr die Organisa­

tion und DurchfUhrung § 5 Abs. 4 gilt, sowie 

3. jeweils ~intragung der Zusatzbezeichnungen in die Psycho­

logenliste (§ 6). 

Ir. Abschnitt 

Berufspflichten 

Allgemeine Berufspflichten 

§ 10. (1) Zur Ausübung des psychologischen Berufes berech­

tigte Personen haben ihren Beruf gewissenhaft und unter Beach­

tung der Entwicklung der Erkenntnisse der psychologischen Wis­

senschaft auszuUben. Diesem Erfordernis ist insbesonoere durch 

den regelmäßigen Besuch von Fortbildungsveranstaltungen (§ 5 

Abs. 3) zu entsprechen. 
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(2) Die Ausübung des psychologischen Berufes gem!8 § 1 Abs. 2 

darf nur nach Zustimmung des Betroffenen oder seines gesetz­

lichen Vertreters und ohne Unterschied der Person nach bestem 

~issen und Gewissen vorgenommen werden. Die Abh!ngigkeit des 

betroffenen darf nicht mißbraucht werden. 

(3) Zur Ausübung des psychologischen Berufes berechtigte Per­

sonen haben ihren Beruf persönlich und unmittelbar, allenfalls 

in Zusammenarbeit mit Vertretern ihrer oder anderer Wissenschaf­

ten auszuüben. Die Heranziehung geei~neter Hilfspersonen, die 

die erforderlicnen Kenntnisse und F!higkeiten aufweisen, zu 

Hilfst!tigkeiten nach genauer Anordnung und unter regelm!ßiger 

Aufsicht ist zul!ssig. 

(4) Zur Ausübung des psychologischen Berufes berechtigte Per­

sonen dürfen psychologische Gutachten nur nach gewissenhafter 

psychologischer Untersuchung und nacn genauer Erhebung der im 

Gutachten zu beurteilenden Tatsachen nach bestem Wissen und Ge­

wissen ausstellen. 

(5) Zur Ausübung des psychologischen Berufes berechtigte Per­

sonen haben sicn bei der Ausübung des psychologischen Berufes 

grunds!tzlich auf Arbeitsgebiete und Methoden zu beschr!nken, 

auf denen sie ausreichende Kenntnisse und Erfahrungen erworben 

haben. 

(6) Zur Ausübung des psychologischen Berufes berechtigte Per­

sonen, die von der Ausübung des psychologischen Berufes gemäß 

§ 1 Abs. 2 zurücktreten wollen, haben diese Absicht dem Betrof-

I· 
i 

! 

218/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 23 von 82

www.parlament.gv.at



-15-

fenen oder seinem gesetzlichen Vertreter so rechtzeitig mitzu­

teilen, daß der Betroffene ohne Schaden anderweitig psycholo­

gisch versorgt werden kann. 

Zusammenarbeit mit Ärzten 

§ 11. (1) Liegen bei einer Person Anzeichen einer körper­

lichen Krankheit, einer Geistes- oder einer Gemütskrankheit vor 

und ist zwischen diesen Anzeichen und der Ausübung des psycholo­

gischen Berufes ein Zusa~menhang zu vermuten, so hat der zur 

Ausübung des psychologischen Berufes Berechtigte den Betroffenen 

unverzüglich aufzufordern, sich einer ärztlichen Untersuch~ng zu 

unterziehen, und diese Aufforderung gegebenenfalls zu wieder­

holen. Der zur Ausübung des psychologischen Berufes Berechtigte 

hat darüber Aufzeichnungen zu führen. 

(2) Die Weiterfünrung einer psychologischen Behandlung gelnäl~ 

~ 1 Aos. 2 Z 3 im Fall des Abs. 1 ist nur dann zulässig, wenn 

der Betroffene einen zur selbständigen Berufsausübun5 berechtig­

ten Arzt nachweislich konsultiert hat und die weitere ärztliche 

Betreuung gesichert ist. 

(3) Die Ausübung des psychologischen Berufes gemäß § 1 Abs.2, 

die zusätzlich zur ärztlichen Behandlung einer Krankheit er­

folgt, ist in regelmäßiger konsiliarischer Zusammenarbeit mit 

einem zur selbständigen Berufsausübung berechtigten Arzt auszu­

üben. 
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(4) Zur AusUbung des psychologischen Berufes gem~ß Abs. 3 

sind nur jene Personen berechtigt, die ausreichende Kenntnisse 

und Erfahrungen (§ 10 Abs. 5) im Verlauf einer zumindest drei­

j~hrigen psychologischen T~tigkeit entweder in einer gem~ß § 6a 

des Ärztegesetzes 1984, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 

Nr. 314/19~7, anerkannten Ausbildungsst~tte fUr die Ausbildung 

zum Facharzt eines klinischen Sonderfaches oder in einer anderen 

vergleichbaren öffentlichen Einrichtung des Gesundheitswesens 

erworben haben. 

Verschwiegenheitspflicht 

~ 12. (1) Zur AusUbung des psychologischen Berufes berechtig­

te Personen und ihre HilfsKr~fte sind zur Verschwiegenheit über 

alle ihnen in AusUbung ihres Berufes anvertrauten oder bekannt­

gewordenen Geheimnisse verpflichtet. 

(2) Diese Verpflichtung besteht nicht, 

1. wenn die durch die Offenbarung des Geheimnisses betroffene 

Person den zur AusUbung des psychologischen Berufes Be­

rechtigten von der Geheimhaltung entbunden hat; 

2. wenn die Offenbarung des Geheimnisses nach Art und Inhalt 

durch Interessen der Rechtspflege gerechtfertigt ist; 

3. gegenüber anderen der Verschwiegenheit unterliegenden Per­

sonen, die an der Untersuchung, Beratung, Betreuung oder 

Behandlung mitwirken, sofern die Kenntnis des Geheimnisses 

zur Beratung, Betreuung und Behandlung notwendig ist und 

die betroffene Person nicht auf die Einhaltung der Ver­

schwiegenheit besteht. 

1

1 

j 

I 
I 

, 

i, 

! , 

! 
i I 

218/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 25 von 82

www.parlament.gv.at



-17-

(3) Zur Ausübung des psychologischen Berufes berechtigte Per­

sonen sind verpflichtet, den untersuchten, beratenen, betreuten 

oder behandelten Personen Auskünfte über die Untersuchung, Bera­

tung, Betreuung und Behanalung insoweit zu erteilen, als dies 

nicht schwerwiegende psychische Schäden bewirken könnte. 

(4) Zur Ausübung des psychologischen Berufes berechtigte Per­

sonen sind verpflichtet, bei Untersuchungen im Auftrag eines 

Dritten diesem nur solche Untersuchungsergebnisse mitzuteilen, 

die zur Beantwortung der Fragestellung und zur Begründung des 

Untersuchun~sergebnisses erforderlich sind. 

Werbebestimmungen 

§ 13. (1) Zur Ausübung des psycholo/Sischen Berufes gemäß § 1 

Abs. 2 berechtigte Personen haben sich jeder Werbung sowie un­

sachlicher oder unwahrer Informationen im Zusammenhang mit ihrer 

psychologischen Tätigkeit zu enthalten. 

(2) Die Anzeige der Eröffnung oder Fünrung einer freiberuf­

lichen psychologischen Tätigkeit und die damit zusammenhängenden 

Eintragungen in Verzeichnisse dürfen lediglich den Namen des zur 

Ausübung des psychologischen Berufes Berechtigten, seine akade­

mischen Grade, seine Berufsbezeichnung und allenfalls die auf 

ein abgrenzbares psychologisches Teilgebiet hinweisenden Zusätze 

(§ 9 Aos. 5) sowie seine Adresse, Telefonnummer und Sprechstun-

den enthalten. 
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(3) Zur Ausübung des psychologischen Berufes berechtigte Per­

sonen dürfen keine Vergütungen für die Zuweisung Betroffener zu 

einer Ausübung des psychologischen Berufes gew~ß § 1 Abs. 2 an 

oder durch sie versprechen, geben, nehmen oder sich oder einem 

anderen zusichern lassen. Rechtsgeschäfte, die gegen dieses Ver­

bot verstoßen, sind nichtig. Leistungen aus solchen Rechtsge­

sch~fte können zurückgefordert werden. 

(4) Die Vornahme der gemäo Abs. 1 und 3 verbotenen Tätigkei­

ten ist auch sonstigen physischen und juristischen Personen 

untersagt. 

111. Abschnitt 

Strafen 

§ 14. (1) Wer den psychologischen Beruf gemäß § 1 Abs. 2 

ausübt, ohne dazu nach diesem Bundesgesetz berechtigt zu sein, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe 

bis zu 100 000 S zu bestrafen. Der Versuch ist strafbar. 

(2) Wer den Anordnungen des § 6 Abs. 1, 2 oder 5, des § 8 
Abs. 2 oder 6 oder der §§ 10, 11, 13 oder 22 zuwiderhandelt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe 

bis zu 50 000 S zu bestrafen. Der Versuch ist strafbar. 

I! 
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(3) Wer die in diesem bundesgesetz geschUtzten Eerufsoezeich­

nungen gem~~ ~ 9 unoefugt fUhrt, begeht eine VerwaltungsUber­

tretung unQ ist mit einer Geldstrafe bis zu 50 000 S zu bestra­

fen. Der Versuch ist strafbar. 

(4) Wer die Verschwiegenhei~spflicht gemäß § 12 verletzt, be­

geht, sofern die Tat nicht gerichtlich strafbar ist, eine Ver­

waltungsUbertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 50 000 S zu 

bestrafen. Der Versuch ist strafbar. 

(5) \tier den Anora nungen zuwid erlland el t, a ie in den aufgruna 

dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen enthalten sind, 

bee;ellt eine VerwaltungsUoertretung und ist IJ1it einer Geldstrafe 

bis zu 50 000 S zu Destrafen. Der Versuch ist strafbar. 

IV. Abschnitt 

Berufsorganisation 

Berufsverband österreichischer Psychologen 

~ 15. (1) Zur Vertretung der gemeinsamen Interessen der 

zur AusUbung des psychologischen Berufes berechtigten Personen 

wird eine Körperschaft öffentlichen Rechts mit der Bezeichnung 

"Berufsverband Osterreichischer Psychologen" geschaffen. Dieser 

ist ein SelbstverwaltungsKörper und hat seinen Sitz in Wien. 
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(2) Die Organe des Berufsverbandes sind: 

1. der Veroandstag; 

2. der Vorstand; 
3. der Präsident und die Vizepräsidenten. 

(3) Der Berufsverband hat im eigenen Wirkungsbereich insbe­

sondere folgende Angelegenheiten zu besorgen: 

1. die Vertretung der gemeinsamen beruflichen, sozialen und 

wirtschaftlichen Interessen; 
2. die Wahrung des Vertrauens der Allgemeinneit in den Be­

rufsstand verbunden mit der ~inhaltung der Berufspflich-

ten; 
3. die Förderung der Ausbildung; 
4. die Organisation und Dl.lrcnführung der Fortbildung; 

5. die Beratung in allen Angelegenheiten, die die Ausübung 

des psychologischen Berufes betreffen, sowie die Erstat­

tung von Vorscnlägen und Gutachten in diesen Angelegen-

heiten; 
6. die Bestellung der Organe; 
7. die Verwal tung des Ver:nögens, die selbständige Führung des 

Haushaltes und die Festsetzung der Mitgliedsbeiträge. 

(4) Der Berufsverband hat im übertragenen Wirkungsbereich 

folgende Angelegenheiten zu besorgen: 

1. die Führung der Psychologenliste; 

2. die Ausstellung der Psychologenausweise; 

3. die Führung des Verzeichnisses psychologischer Ein-

richtungen. 

11 
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(5) Entwürfe zu Gesetzen.una Verordnungen, die Interessen be­

rünren, deren Vertretung dem Berufsverband zukommt, sind ihm 

unter Einräumung einer angemessenen Frist zur Begutachtun~ zu 

übermitteln. 

(6) Der BerufsverDand ist im Sinne des Datenschutzgesetzes, 

BGBl.Nr. 565/1978, zur Ermittlung und Verarbeitung von persön­

lichen berufsbezo3enen Daten der zur Ausübung des psychologi­

schen Berufes berechtigten Personen ermächtigt. 

(7) Zur F6rderung der gemeinsamen beruflichen, sozialell und 

wirtschaftlichen Interessen der Mitglieder sind diese fachlich 

in Sektionen, soweit erforderlich, auch örtlich in Sprengeln zu 

erfassen. Nähere Vorschriften über die Erfassung der Mitglieder 

sind unter Bedachtnahme auf die vom Berufsverband wahrzunehmen­

den Aufgaben durch die Satzung zu erlassen. 

Mitgliedschaft 

§ 16. (1) Mitglieder des BerufsverbanJes sind alle in der 

Psychologenliste eingetragenen Personen, soweit ihre Berechti­

gung zur Ausübung des psychologischen Berufes nicht ruht. 

(2) Die Mitglieder sind berechtigt, nach Maßgabe dieses Bun­

desgesetzes die Delegierten des Verbandstages zu wählen und zu 

Delegierten gewählt zu werden. 
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(3) Die Mitglieder sind verpflichtet, die vom Berufsverband 

unter Bedachtnahme auf seine wahrzunehmenden Aufgaben gefaßten 

BeschlUsse zu befolgen unO die in der Beitragsordnung festge­

setzten Beiträge zu leisten. 

Wahlen 

~ 17. (1) Der Vorstand hat bis längstens fünf Monate vor Ab­

lauf der vierjährigen Funktionsperiode des Verbandstages (§ 18 

Abs. 1) oder innerhalb von zwei Monaten nach Auf15sung des Ver­

bandstages (§ 18 Abs. 3) die Vornahme der Wahl zum Verbandstag 

anzuordnen. 

(2) Die ~ahlvorschläge sind schriftlich beim Berufsverband 

einzuoringen. Diese dürfen höchstens die doppelte Anzahl Namen 

von Wahlwerbern, als Delegierte zum Verbandstag zu wählen sind, 

enthalten. Die Wahlvorschläge sind von zumindest so vielen Wahl­

berechtigten zu unterschreiben, als Delegierte zum Verbandstag 

zu wählen sind. 

(3) Die Stimmabgaoe erfolgt mittels eines amtlichen Stimm­

zettels in einem amtlichen Wahlkuvert. Der Stimmzettel und das 

Wahlkuvert sind vom Berufsverband aufzulegen. Der Stimmzettel 

hat die Bezeichnung der Wahlvorschläge zu enthalten. Wird bei 

der Stimmabgabe ein anderer als der aufgelegte verwendet, so ist 

diese Stimme ungültig. Die Stimme ist auch dann ungültig, wenn 

aus der Kennzeichnung des Stimmzettels der Wählerwille nicht 

eindeutig erkennbar ist. 
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(4) Wahlberechtigt sind alle Mitglieder des Berufsverbandes, 

die am Tag der Wahlausschreibung das Wahlrecht zum Nationalrat 

besitzen. WählDar sind alle wahlberechtigten Mitglieder. 

(5) Nähere Vorschriften über das Wahlverfahren, insbesondere 

über die Wahlausschreibung, die Erfassung und Verzeichnung der 

Wahlberechtigten, die Wahlvorschläge, die Wahlwerbung, die Wahl­

behörden, den amtlichen Stimmzettel und das amtliche Wahlkuvert, 

das Abstimmungs- und das Ermittlungsverfahren, das Einspruchs­

verfahren, die Einberufung der gewählten Delegierten, die Er­

satzpersonen sowie über die Wahl des Vorstandes einschließlich 

aes Präsidenten und der Vizepräsidenten sind vom Bundeskanzler 

nach Anhörung des Berufsverbandes durch Verordnung zu erlassen. 

Verbandstag 

~ 18. (1) Der Verbandstag ist. das oberste Organ des Berufs­

verbandes. Er besteht aus 30 Delegierten. Diese werden durch 

allgemeine und gleiche Wahl nach den Grundsätzen des Verhältnis­

wahlrechts von den Mitgliedern des Berufsverbandes für die Dauer 

von vier Jahren gewänlt. Das Wahlrecht ist durch geheime und 

persönliche Abgabe der Stimme oder in Form eines eingeschriebe­

nen Briefes auszuüben. 

(2) Der Verbandstag ist vorn Präsidenten zumindest einmal 

jährlich längstens drei Wochen vor dem Termin unter Bekanntgabe 

des Ortes, der Zeit und der Beratungsgegenstände schriftlich 

einzuberufen. 
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Der Verbandstag ist vom Präsidenten weiters einzuberufen, wenn 

zumindest ein Drittel der Delegierten dies schriftlich unter Be­

kanntgabe des Grundes beantragt, wobei der Verbandstag längstens 

innerhalb von vier Wochen nach Einlangen des Antrages beim Be­

rufsverband abzunalten ist. 

(3) Der Verbandsta~ ist bei Anwesenheit zumindest eines Drit­

tels der Deleöierten beschlußfähig. Die Beschlüsse sind mit der 

unbedingten Mehrheit der abgeöebenen gültigen Stimmen zu fas­

sen. Der Beschluß auf Auflösung des Verbandstages bedarf der 

Zweidrittelmehrheit der abgegebenen gültigen Stiwnen. 

(4) Der Veroandstag hat folgende Angelegenheiten zu besorgen: 

1. die Wahl des Vorstandes, des Präsidenten und zweier Vize­

präsidenten; 
2. die Beschlußfassung über den Haushalt, insbesondere den 

Jahresvoranschlag und den Rechnungsabscnluß; 

3. die Beschlußfassung über die Beitragsordnung; 

4. die Beschlu~fassung über die Satzung; 
5. die Beschlußfassung üoer die Geschäftsordnung zur Regelung 

der inneren Geschäftsführung und des Verkehrs mit Personen 

und Institutionen außerhalb des berufesverbandes; 

6. die Beschlu~fassung über die Dienstordnung; 

7. die Beschlußfassung in allen anderen Angelegenheiten, 

deren Entscheidung sich der Verbandstag vorbehalten hat. 

11 
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Vorstana 

~ 19. (1) Der Vorstand besteht aus dem Präsidenten, den bei­

den Vizepräsidenten und vier weiteren Mitgliedern, die der Ver­

bandstag aus der Mitte der Delegierten für die Dauer seiner 

Funktionsperiode nach den Grundsätzen des Verhältniswahlrechts 

wählt. 

(2) Der Vorstand ist vom Präsidenten zumindest einmal im 

Vierteljahr einzuberufen. Der Vorstand ist vom Präsidenten wei­

ters einzuberufen, wenn zumindest drei Mitglieder des Vorstande8 

dies schriftlich unter Bekanntgabe des Grundes beantragen, wobei 

die Vorstandssitzung längstens innerhalb von vier ~ochen nach 

Einlangen des Antrages beim Berufsverband abzuhalten ist. 

(3) FUr die beschlußfassung gilt § 18 Abs. 3. 

(4) Der Vorstand hat für die Vorbereitung der Verbandstage 

una für die Durchführung ihrer Beschlüsse zu sorgen. Er hat das 

Vermögen des Berufsverbandes zu verwalten, einen Finanzreferen­

ten, dessen Stellvertreter, allenfalls weitere Referenten für 

bestimmte Aufgaben sowie den Leiter, dessen Stellvertreter und 

das sonst erforderliche Personal des Organisationsbüros zu be-

stellen. 
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(5) In dringenden Fällen können Angelegenheiten des Vorstan­

des vom Pr~sidenten im Einvernehmen mit den Vizepr~sidenten be­

sor6t werden, doch ist l~ngstens innerhal~ von zwei Wochen die 

Zustiillffiung des Vorstandes einzuholen. 

Pr~sident und Vizepräsidenten 

~ 20. (1) Der Pr~sident vertritt den Berufsverband nach 

außen. Er hat den Verbandstag und den Vorstand einzuberufen, 

deren Sitzungen zu leiten, die BeschlUsse des Vorstandes, soweit 

sich der Vorstand die Durchführung seiner Beschlüsse nicht 

selbst vorbehalten hat, durchzufUnren, die laufenden Gesch~fte 

zu besorgen und alle Gescn~ftsstUcke, insbesondere die BeschlUs­

se aer Organe, die Eingaben und Mitteilungen, ge~einsam mit dem 

Leiter des OrganisationsbUros zu unterfertigen. Gesch~ftsstUcke, 

die finanzielle Angelegenheiten des Berufsverbandes betreffen, 

sind vom Finanzreferenten mitzuunterfertigen. 

(2) Der Pr~sident wird im Fall seiner Verhinderung durch die 

Vizepr~sidenten vertreten. Die Vertretung erfolgt in der durch 

die Wahl der Vizepr~sidenten festgelegten Reihenfolge. Im Fall 

der Verhinderung des Pr~sidenten und beider Vizepr~sidenten er­

folgt die Vertretung durch den an Lebensjahren ~ltesten Dele­

gierten des Verbandstages. 
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Organisations büro 

§ 21. (1) Für die Vorbereitung, Unterstützung und Besorgung 

der Geschäfte und Angelegenneiten des Berufsverbandes, insbeson­

dere durch die Konzepts-, Buchhaltungs- und Kanzleiarbeiten, ist 

ein Or6anisationsDüro einzuricnten. 

(2) Der Leiter des Organisationsbüros hat rechtskundig zu 

sein. Der Leiter, sein Stellvertreter sowie das erforderliche 

Personal werden vom Vorstand bestellt. 

(3) Nähere Vorschrift~n über die dienst-, besoldungs- una 

pensionsrechtlichen Verhältnisse des Personals des Organisa­

tionsbüros sind aurch ~ie Dienstoranung zu erlassen, wobei auch 

auf die fachliche Fortbildung des Personals Bedacht zu nehmen 

ist. 

Verschwiegenheitspflicnt 

§ 22. Die Organwalter und das Personal des Organisationsbüros 

sind zur Verschwiegenneit über alle ihnen im Rahmen ihrer Tätig­

keit im Berufsverband anvertrauten oder bekanntgewordenen Ge­

heimnisse verpflichtet, deren Geheimhaltung im Interesse des Be­

rufsverbandes, einer Gebietskörperschaft oder einer Partei ge­

boten ist. Diese Verpflichtung besteht nicht, wenn die Offenba­

rung des Geheimnisses nach Art und Inhalt durch Interessen der 

Rechtspflege gerechtfertigt ist. 
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Kostendeckung 

~ 23. (1) Der Vorstand hat dem Verbandstag jährlich bis läng­

stens 15. Dezember den Jahresvoranschlag fUr das kommende Jahr 

und bis längstens 30. Juni den Rechnungsabschluß für das vergan­

gene Rechnungsjahr vorzulegen. 

(2) Zur Bestreitung der finanziellen Erfordernisse für die 

Durchführung der vom Berufsverband wahrzunehmenden Aufgaben hat 

der Berufsveroand von allen Mitgliedern beiträge einzuheben. 

lÜ tglieder, die die Ausoildung gemäf., ~ 4 absolvieren, sind für 

die Dauer dieser AUsbildung von der beitragspflicht befreit. 

(3) Nähere Vorschriften, insbesondere Uber die Festsetzung 

und entrichtung der Beiträge, die monatlichen oder vierteljähr­

lichen Vorauszahlungen sowie die Einbehalte der Beiträge sind 

durcn die Beitragsordnun~ zu erlassen. 

(4) Der Beitrag ist unter Bedachtnahme auf die wirtschaft­

licne Leistungsfähigkeit und unter Berücksichtigung der Art der 

Berufsausübung der Mitglieder festzusetzen. Die Beitragsordnung 

kann nähere Bestimmungen vorsehen, daß Mitglieder, die den psy­

chologischen Beruf nicht ausschließlich im Rahmen eines Dienst­

verhältnisses ausüben, verpflichtet sind, jährlich bis zu einem 

in der Beitragsordnung zu bestimmenden Zeitpunkt schriftlich 

alle für die Errechnung des Beitrages erforderlichen Angaben zu 

machen und auf Verlangen die geforderten Nachweise Uber die 

Richtigkeit dieser Erklärung vorzulegen. Wird dieser Verpflich-
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tung nicht zeitgerecht und vollständig entsprochen, erfolgt die 

Vorschreibung aufgrund einer SChätzung. Diese ist unter Berück­

sichtigung aller für die Errechnung des Beitrages bedeutsamen 

Umstände vorzunehmen. 

(5) Der Beitrag ist bei Mit3liedern, die den psychologischen 

Beruf ausschließlich im Rahmen eines Dienstverhältnisses aus­

üben, vom Dienstgeber einzubehalten und längstens bis zum 15. 

Tag nach Ablauf des Kalendermonats an den Berufsverband abzu­

führen. 

(6) Erste Instanz für das Beitragsverfahren ist der Präsi­

dent. Gegen Entscheidungen des Präsidenten steht den Betroffenen 

das Recnt der beschwerde an den Vorstand zu. Für das Verfahren 

gilt ~ 6 Abs. 9. Rückständige Beiträge k6nnen nach dem Verwal­

tungsvollstreckungs5esetz 1950, BGB1. Nr. 172, eingebracht wer­

den. 

Aufsicht 

~ 24. (1) Der Berufsverband untersteht der Aufsicht des Bun­

deskanzlers. 

(2) Die vom Berufsverband beschlossene Beitragsordnung, 

Satzung, Geschäftsordnung und Dienstordnung sowie der beschlos­

sene Jahresvoranschlag und Rechnungsabschluß bedürfen für ihre 

wirksamkeit der Genehmigung des Bundeskanzlers. Diese ist zu er­

teilen, wenn die zu genehmigenden Beschlüsse diesem Bundesgesetz 

nicht widersprechen. Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn die 

Aufsichtsbeh6rde nicht innerhalb von drei Monaten nach Einlangen 

des Beschlusses hierüber enLscheidet. 
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(3) Als Zeitpunkt fUr die Wirksamkeit der vom Berufsverband 

beschlossenen Beitragsordnung gilt unabh~ngig des Zeitpunktes 

der Genehmigung durcn die Aufsichtsbehörde jedenfalls der 

1. J~nner des Jahres, fUr das die Beitragsordnung erlassen wor­

den ist. 

(4) Die Organe des Berufsverbandes sind vom Bundeskanzler 

ihrer Funktion zu entheben, wenn sie ihre Befugnisse Uberschrei­

ten, ihre Aufgaben vernachl~ssigen oder beschlußunf~hig werden. 

Im le~ztgenannten Fall hat der Bundeskanzler fUr den Berufsver­

band einen Hegierungskommissär zu ernennen, der die Gesch~fte 

weiterzufUhren und umgehend Neuwahlen anzuordnen hat. Der Regie­

rungskommissär hat rechtskundig zu sein und ist aus dem Kreis 

der Beamten der Aufsichtsbehörde zu bestellen. Die aus der Be­

stellung des rlegierungskommissärs erwachsenden Kosten sind vom 

Berufsverband zu tragen. 

V. Abschnitt 

Verhältnis zu anderen Rechtsvorschriften 

§ 25. Die Gewerbeordnung 1973, BGBl. Nr. 50/1974, ist auf die 

Tätigkeit der zur AusUbung des psychologischen Berufes berech­

tigten Personen nicht anzuwenden. 

§ 26. Bis zur Schaffung besonderer Regelungen fUr die Psycho­

therapieausUbung haben zur selbst~ndigen Ausübung des psycholo­

gischen Berufes berechtigte Personen die Ausübung psychothera­

peutischer T~tigkeiten im Rahmen der psychologischen Behandlung 

gemäß ~ 1 Abs. 2 Z 3 auf jene Arbeitsgebiete und Methoden zu be-

11 

scnr~nken, auf denen sie ausreichende Kenntnisse und Erfahrungen .I 

(§ 10 AbS. 5) erworben haben. 

! I 

218/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 39 von 82

www.parlament.gv.at



-31-

V 1. Ab sc hn i t t 

Uberganss- und Schlußbestimmun~en 

§ 27. (1) Zur selbständigen Ausübung des psychologischen Be­

rufes gelnäß § 1 AbS. 2 oder 3 und zur Führung der Berufsbezeich­

nung "Psychologe" oder "Psychologin" (§ 9) ist nicht nur berech­

tigt, wer die Voraussetzungen für die Ausübung des selbständigen 

psychologischen Berufes gemäß § 1 Abs. 2 oder 3 erfüllt, sondern 

auch, wer 

1. die allgeilleinen Voraussetzungen gemäß § 3 Abs. 1 Z 2 

bis 4 erfüllt, 

2. nachweislich bis längstens zwei Jahre nach Inkrafttreten 

dieses Bundesgesetzes eine zumindest dreijährige beruf­

liche psychologische Tätigkeit unter Anwendung der Erkennt­

nisse und Methoden der wissenschaftlichen Psychologie in 

einer Weise ausgeübt hat, wie sie von zur seloständigen 

Ausübung des psychologischen Berufes gemäß ~ 1 Abs. 2 

oder 3 berechtigten Personen erwartet werden kann und 

3. in die Psychologenliste (~ 6) eingetragen worden ist. 

(2) Zur sel bständigen Ausübung des psychologischen Berufes 

gemäß ~ 1 Abs. 2 oder 3 und zur Führung der Berufsbezeichnung 

"Psychologe" oder "Psychologin" (§ 9) ist auch berechtigt, wer 

1. die allgemeinen Voraussetzungen gemäß § 3 Abs. 1 Z 1 

bis 3 erfüllt, 

2. vor Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes einen akademischen 

Grad an einer österreichischen Universität erworben hat, 
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3. nachweislich bis längstens zwei Jahre nach Inkrafttreten 

dieses Bunaesgesetzes eine zumindest fünf jährige beruf­

liche psychologische Tätigkeit unter Anwendung der Er­

kenntlü sse und Met hod en der wi ssen scha ftl ichen Ps ycholog i e 

in einer Weise ausgeübt hat, wie sie von zur selbständigen 

Ausübung des psychologischen Berufes gemäfu § 1 Abs. 2 

oder 3 berecntigten Personen erwartet werden kann und 

4. in die Psychologenliste (§ 6) eingetragen worden ist. 

(3) Zur Führung der Berufsbezeichnung "Psychologe" oder "Psy­

chologin" (§ 9) ist weiters berechtigt, wer 

1. die al15emeinen Voraussetzungen gemäß ~ 3 erfüllt, 

2. bereits vor Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes eine Aus­

bilaung, die jener gemäß ~ 4 gleichzuhalten ist, begonnen 

hat und 

3. in die Psychologenliste (§ 6) eingetragen worden ist. 

(4) Wer eine Ausoilaung bereits vor Inkrafttreten dieses Bun­

desgesetzes, die jener gemäß § 4 gleichzuhalten ist, begonnen 

hat, dem ist die bis zum Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 

aosolvierte Ausbildungszeit nach Maßgabe des § 4 für die Ein­

tragung in die Psychologenliste (§ 6) anzurechnen. 

(5) Die zur selbständigen Ausübung des psychologischen Beru­

fes gemäß Abs. 1 oder 2 berechtigten Personen können nach Maß­

gabe des § 9 Abs. 5 unter der Voraussetzung der Gleichartigkeit 

auf ein abgrenzbares psychologisches Teilgebiet hinweisende Zu­

sätze anfügen. 
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(6) Wer mit Ausnahme der Eintragung in die Psychologenliste 

(§ 6) die Voraussetzungen fUr die FUhrung der rlerufsbezeichnung 

"Psychologe" oder "Psychologin" gemäß Abs. 1 bis 3 erfUllt, ist 

berechtigt, auch ohne ~intragung in die Psychologenliste bis zum 

Aol auf aes 31. De zem ber 1990 die Be rufsb eze ichn ung "P s ycholog e" 

oder "Psychologin" zu fUhren. 

§ 28. Soweit in diese~ Bundesgesetz auf andere Bundesgesetze 

in ihrer Stammfassung verwiesen wird, sind diese in ihrer je­

weils geltenden Fassung anzuwenden. 

Artikel 11 

(Verfassungsbestimmun~) 

Das Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929, zuletzt 

geändert durch 8GBl. clr. 6ö5/198B, wird geändert wie folgt: 

Der ~trichpunkt am Ende des Art. 10 Abs. 1 Z 12 wird durch 

einen Beistrich ersetzt und Art. 10 Abs. 1 Z 12 hinzugefUgt: 

"Angelegenheiten der zur AusUbung des psychologischen Beru­

fes berechtigten Personen;" 
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Artikel 111 

Die Gewerbeordnung 1973, BGBl. Nr. 50/1974, zuletzt ge~ndert 

durcn das Bundesgesetz BGBl. Nr. 399/19~8, wird wie folgt geän­

dert: 

~ 323e Abs. 2 entfällt; im bisneri5 en Abs. 1 entfällt die Be­

zeichnung "(1)". 

Artikel IV 

Das Strafgesetzbuch, BGbl.Nr. 60/1974, zuletzt geändert durch 

das Bundesgesetz BGBl. Nr. 599/1988, wird wie folgt geändert: 

§ 1~1 Abs. 1 lautet: 

"Wer ein Geheimnis offenbart oder verwertet, das den Gesund­

heitszustand einer Person betrifft und das ihm Dei berufsmä~i­

ger AusüDung der HeilKunde, der Krankenpflege, der GeDurts­

hilfe, der Arzneimittelkunde, psychologischer Tätigkeiten oder 

Vornahme medizinisch-technischer Untersuchungen oder bei berufs­

mäßiger Beschäftigung mit Aufgaben der Verwaltung einer Kranken­

anstalt oder mit Aufgaben der Kranken-, der Unfall-, der Lebens­

oder der Sozialversicherung ausschließlich kraft seines Berufe3 

anvertraut worden oder zugänglich geworden ist und dessen Offen­

barung oder Verwertung geeignet ist, ein berechtigtes Interesse 

der Person zu verletzen, die seine Tätigkeit in Anspruch genom­

men hat oder für die sie in Anspruch genommen worden ist, ist 

mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis 

zu 360 Tagessätzen zu bestrafen." 
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Artikel V 

Das Bundesministeriengesetz 1986, BGB1. Nr. 76, zuletzt geändert 

durch das Bundesgesetz BGB1. Nr. 287/1987, wird wie folgt geändert: 

Aoschnitt A Z 16 des Teiles 2 der Anlage zu § 2 des Bundesmini­

steriengesetzes 1986 lautet: 

"10. Angele~enheiten des Sanitäts- und Veterinärpersonals sowie 

der zur Ausübung des psychologischen Berufes berechtigten Personen. 

Dazu geh5ren insbesondere auch: 

Angelegenheiten der Ärzte, Tierärzte, Apotheker, Dentisten, Hebam­

men und der sonstigen Sanitäts- und Veterinärpersonen sowie der zur 

Ausübung des psychologischen Berufes berechtigten Personen ein­

schließlich der Angelegenheiten ihrer beruflichen Vertretung. 

Aus-, Fort- und ~eiterbildung der Ärzte, Tierärzte, Pharmazeuten 

und der zur Ausübung des psychologischen Berufes berechtigten Per­

sonen nach ihrer Graduierung sowie der sonstigen Sanitätspersonen." 

Artikel VI 

Vollzugs- und Inkrafttretensbestimmungen 

(1) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundes­

kanzler, hinsichtlich des Artikels 111 der Bundesminister für wirt­

schaftliche Angelegenheiten und hinsichtlich des Artikels IV der 

Bundesminister für Justiz betraut. 

218/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)44 von 82

www.parlament.gv.at



-36-

(2) Die erstmalige Durchführung der Wahlen zu den Organen des 

Berufsverbandes Osterreichischer Psychologen sowie die erstmalige 

Einberufung der Sitzung der Organe und deren Leitung obliegt einem 

vom Bundeskanzler zu bestellenden Regierungskommissär. Der Regie­

rungskommissär hat rechts1wndig zu sein und ist aus dem Kreis der 

Beamten der Aufsichtsbehörde zu bestellen. Die aus der Bestellung 

des Regierungskommissärs erwachsenden Kosten sind vom Berufsverband 

zu tragen. Die \iahlen sind erstmals bis zum 31. März 1990, die 

erstmalige Einberufung der Organe bis zum 30. April 1990 durchzu-

führen. 

(3) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1990 in Kraft. Die 

zu seiner Durchführung erforderlichen Verordnungen können bereits 

ab dem ZeitpunKt seiner KQndwachung erlassen werden, dürfen jedoch 

frühestens mit 1. Jänner 1990 in Kraft treten. 

(4) (Verfassungsbestiillmung) Artikel 11 tritt mit 1. Jänner 1990 

in Kraft. 
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BUNDESKANZLERAMT 
Sektion VI - Volksgesundheit 

VOBBLATT 

Problem: 

Nach wie vor fehlt eine ausdrUckliche gesetzliche Grundlage fUr 

eine bundeseinheitlich geregelte AusUbung des psychologischen 

berufes. Seit Jahren besteht weiters ein Handlungsbedarf hin­

sichtlich einer seriösen, umfassenden psychologischen Versorgung 

der Bevölkerung im allgemeinen und eines Schutzes des einzelnen 

Betroffenen als Konsumenten psychologischer Tätigkeiten im be­

sonderen. 

Diesen brfordernissen soll nun durch eine Regelung des Berufszu­

gan~es, durch eine genaue Umschreibung des Berufsumfanges und 

der Berufspflichten, verbunden mit einer praxisorientierten 

postgraduellen Aus- und Fortbildung fUr dell Erwerb praktischer 

Kenntnisse und Erfahrungen, sowie durch die Schaffung einer bun­

desweit zuständigen Berufsorganisation Rechnung getragen wer­

den. Dami~ kann gleicnzeitig dem seit geraumer Zeit vorgebrach­

ten Anliegen maß~eoender Psychologenvertreter nach einer Rege­

lung ihres Berufsstandes entsprochen werden. 

Ziel: 

Verwirklichung der oben angefünrten Vorschläge. 

Inhalt: 

Die wesentlichsten Regelungsschwerpunkte betreffen 

die Schaffung einer ausdrUcklichen Kompetenzgrundlage im 

Art. 10 Abs. 1 Z 12 des Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fas­

sung von 1929 fUr die Angelegenheiten der zur Ausübung des 

psycnologischen rlerufes berechtigten Personen, 
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_ die genaue Beschreioung des Berufsumfanges, 

_ die Festlegung der für die Ausübung des psychologischen Beru­

fes erforderlichen Voraussetzungell, 
_ die Einrichtung einer einen hohen Standard garantierenden 

post 6 raduellen Aus- und Fortbildung, 

- die Führung einer Psychologenliste, 

- den Schutz der berufsbezeichnung, 
_ die Definition der Berufspflichten, insbesondere in bezug auf 

die Zusammenarbeit wit Arzten, die Verschwiegenheitspflicht 

unQ die Werbebeschränkungen sowie 
_ die Organisation o.es unter staatlicher Aufsicht stehenden Be­

rufsverbandes als Einrichtung der beruflichen Selbstverwal-

tung. 

Alternative: 

Diese besteht in der Beibehaltung der derzeitigen Rechtslage, 

die für aen einzelnen betroffenen, für die allgemeine psycholo­

gische Versorgung der Bevölkerung und für die nach dem Entwurf 

zur Aus übung des ps yc hol og ischen ber ufes Berechti gten seI b st un­

befriedigend ist. 

Kosten: 

Die Verwirklichung dieses Gesetzesvorhabens wird zum grö~ten 

Teil in den Aufgabenbereich des Berufsverbandes Osterreichischer 

Psychologen fallen, sod~ der dementsprechende Aufwand von die­

sem selbst zu tragen sein wird. Für den Bund wird sich ein ange­

lliessener Aufwand aus der aufsichtsbehördlichen Tätigkeit er-

geben. 
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BUNDt::SKANZLi;HAHT 
Sektion VI - Volksgesundheit 

Allgemeiner Te il 

1. Historischer Oberblick 

Psychologie als wissenschaftliche Disziplin wird an Universi­

täten seit mehr als 100 Jahren gelehrt. In Osterreich ist die 

Geschichte der Psychologie eng mit dem Lebenswerk bedeutender 

Persönlichkeiten verbunden. 

1874 wurde von Franz Brentano im Rahmen der Philosophischen 

Fakultät in Wien die "Osterreichische psychologische Schule" 

begründet. Wichtige Vertreter waren seine Scnüler Christian 

von t:hren fels, Edmund Husserl und Al exi us Meinong. Let zter er 

gründete 1682 ein eigenes Institut für Psychologie in Graz. 

Ab 1~19 wurde von Otto Glöckel die Förderung der experimen­

tellen Psychologie an der Universität Wien betrieben, um die 

pädagogischen Grundlagen für eine Schulreform auf experimen­

tell-psycnologischer Basis erarbeiten zu lassen. 

Karl BUhler, 1921 an die Universität Wien berufen, wurde 

Leiter des städtischen Pädagogisch-Psychologischen Laborato­

riums, das in der Folge als wiener Psychologisches Institut 

vor allem die Aufgabe hatte, Lehrer psychologisch auszubil­

den. Innerhalb weniger Jahre wurde das Wiener Psychologische 

Institut, - seit 1923 wirkte Charlotte Bühler in Lehre und 

Forschung mit -, nicht zuletzt wegen der fruchtbringenden 

Mitarbeit von Egon Brunswick, Paul Felix Lazarsfeld und Lotte 

Schenk-Danzinger zu einem der renommiertesten im deutschspra­

chigen Ra um. 
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Besondere Erwähnung ver~ient die angewandte Psychologie im 

Rahlnen der von Julius Tandler 1925 gegründeten Kinderüber­

na~mestelle der GeQeinde Wien, die in Kooperation mit dem 

Wiener Psychologischen Institut als Ausbildungs- und For­

schungsstätte fungierte. 

Diese Entwicklung wurde für die Zeit der Okkupation Oster­

reichs durch das Deutsche Reich bis zum Ende des Zweiten 

Weltkrieges zwar unterbrochen, jedoch von Hubert Rohracher, 

der das traditionsreiche Wiener Psychologische Institut nach 

1945 bis 1972 leitete, und ba~nbrechende Frü~arbeiten auf 

dem Gebiet der Slektroenzephalographie geleistet hatte, 

weitergeführt. 

Forschungsaroeiten der 5sterreichischen Universitätsinstitute 

für Psychologie haben auch nacn 1945 internationale Geltung 

erlangt. 

Seither hat die besondere Bedeutung der angewandten Psycholo­

gie für Staat und Gesellschaft ständig zugenommen und ist 

auch weiterhin im Wacnsen begriffen. 

2. Aktueller Stand 

Psychologie nach wissenschaftlichen Grundsätzen kann nur an­

wenden, wer die Gesetzmäßigkeiten psychologischer Forschung, 

die Methodik und den Bestand des verfügbaren Wissens einwand­

frei beherrscht. 

Voraussetzung dafür ist der erfolgreiche Abschluß der Stu­

dienrichtung Psychologie, die als zehnsemestriges Diplomstu­

di u.rn auf der Grund lage des Bund esg esetze s üb er geistesvli ssen­

schaftliche und naturwissenschaftliche Studienrichtungen, 

bGBl.Nr. 326/1971, an der Grund- und Integrativwissenschaft­

lichen Fakultät der Universitat Wien und den Naturwissen­

schaftlicnen Fakultäten der Universitäten Graz, Innsbruck 

und Salzburg eingerichtet ist. 
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Die erforderliche kritiscne Distanz zu den angewendeten 

Methoden sowie das Bewußtsein für die Möglichkeiten und Gren­

zen der Psychologie sind dann nach Absolvierung des Studiums 

unter entsprechend fachkundiger Anleitung als Erfahrungswis­

sen zu erwerben. 

Erst dadurch wird eine eigenverantwortliche psychologische 

Berufstätigkeit im Interesse des einzelnen Betroffenen aber 

auch der öffentlichkeit gerechtfertigt sein. 

Während nun die fehlende gesetzliche Verankerung der psycho-

105i sc ben Berufsaus üDune; Ziel des vorl iegend en Ent wur fes ist, 

hat sich die gesellschaftliche Etablierung der angewandten 

Psycnologie in den verschiedensten Lebensbereichen bereits 

vollzogen. 

Vor allem in Kritischen Situationen, in denen für den einzel­

nen Betroffenen oder die Gemeinschaft wesentliche Probleme zu 

15sen sind, wird heutzutage eine fachkundige Untersuchung, 

Auslegung, Änderun6 oder Vorhersage des Verhaltens und 2rle­

bens von Menscnen durch ErKenntnisse und Methoden der wissen­

schaftlichen Psychologie mehr denn je benötigt. 

Folgende Bereiche der psychologischen Berufsausübung seien 

Deispielsnaft aufgezählt: 

Die psychologische Ehe-, Familien- und Erziehungsberatung, 

die nach Feststellung etwa von Ehekonflikten, Sexual- und Er­

ziehungsproblemen die Beeinflußung der jeweiligen Störungen 

mit psychologischen Methoden vorsieht. 
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Die Eignungspsychologie, in deren Hahmen unter anderem die 

wissenschaftliche Berufseignungsdiagnostik die richtige Be­

rufswahl erleicntern hilft. 

Die klinische Psycholo5 ie, die für das Gesundheitswesen von 

großer Bedeutung ist, besorgt in Zusammenarbeit mit Ärzten 

vor allem die Feststellung und psychologische Behandlung der 

psychischen Phänomene von Störungen sowie die soziale und be­

rufliche Rehabilitation der Betroffenen. 

Die Schulpsychologie, in deren Aufgabengebiet die Mithilfe 

bei Entscheidungen über die Schulreife eines Kindes, die 

Hilfestellung bei Lernschwierigkeiten und die psychologische 

Behandlung spezifischer Leistungserschwernisse, wie etwa 

Legasthenie, fällt. 

Die Verkehrspsychologie, die in einer ihrer wichtigsten Funk­

tionen feststellt, ob die kraftfahrspezifischen Leistungsqua­

litäten und die persönlichkeitsmäßigen Voraussetzungen für 

eie Erteilung der Lenkerberechtigung vorliegen. 

Als weitere Bereiche sind die forensische Psychologie sowie 

die Forschung und Lehre der wissenschaftlicnen Psychologie zu 

nennen. 

Tätigkeitsfelder, auf denen die psychologische Berufsausübung 

neben jene anderer Berufsgruppen tritt, finden sich insbeson­

dere im Rahmen der Arbeits-, Berufs-, Organisations-, und 

Wirtschaftspsychologie, der Markt- und Meinungsforschung 

sowie der Werbepsychologie. 

Indirekt findet diese gesellschaftliche Entwicklung ihren 

Niederschlag auch in verschiedenen Rechtsvorschriften, die 

sich auf die AusUbung psychologischer Tätigkeiten beziehen. 

11 
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So sind in diesem Zusammenhang etwa das FamilienberatungsfBr­

derun~s~esetz, BGB1. Nr. 80/1974, das Schulunterrichtsgesetz 

1986, BGB1. Nr. 472, das Schulpflichtgesetz 1985, BGB1. Nr. 

76, aas Kraftfahrgesetz 1967, EGB1. Nr. 267, oder das Wehrge­

setz 1978, BGB1. Nr. 150, zu erwähnen. 

3. Statistische Grundlagen 

Die vom vorliegenden Entwurf angesprochene Berufsgruppe um­

faßt derzeit Bsterreichweit circa 1.300 bis 1.500 Personen. 

Seit 1975 hat sich die Zahl der den psychologischen Beruf 

AusUbenden verdreifacht. Eine ähnliche Entwicklung hat sich 

auch auf dem Hochschulsektor vollzogen, sodaß den bereits im 

Berufsleben Inte~rierten heute ungefähr 6.000 Studenten der 

Studienrichtung Psychologie gegenUberstehen, was in etwa 

einer Relation von 1 zu 4,5 entspricht. Dieses Verhältnis 

spiegelt sich auch in der angespannten ArbeitsmarKtsituation 

wiaer. Nach jUngsten Untersuchungen bewerben sich rund 20 Ab­

solventen wo vier offene Arbeitsstellen. 

Von der nach dem Entwurf angesprochenen Berufsgruppe sind 

nach aktuellen Schätzungen 13 % im Bereich der psychologi­

schen Ehe-, Familien- und Erziehungsberatung, 13 % im Bereich 

der Schul-und Bildungspsychologie, 16 % in Forschung und 

Lehre und 35 % im Bereich der klinischen Psychologie tätig. 

Auf den Sektor der Organisations- und Wirtschaftspsychologie 

entfallen etwa 10 %. Die restlichen Prozentpunkte verteilen 

sich relativ gleichmäßig auf die übrigen Gebiete und Tätig­

keitsfelder, wobei allerdings Oberschneidungen zu berücksich­

tigen sind. 
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4. Entwicklungstendenzen 

Von besonaerer Bedeutung für die Ziele und Anliegen der Ge­

sunaheitspolitik hat sich die in den letzten Jahren aus dem 

Bereicn der klinischen Psychologie entwickelte Gesundheits­

psychologie erwiesen. 

Aufgabe der Gesundheitspsychologie ist es vor allem, das ge­

samte sozio-kulturelle Umfeld des Henschen, seine individuel­

len Lebensstile, aber auch seine aktuelle Lebenssituation in 

aie Beurteilung des Gesundheitsverhaltens miteinzubeziehen 

und so einen systematischen Zugang zu seinen Risikofaktoren 

zu erarbeiten. 

Diese i~mer st~rker werdende Betonung des gesamten Spektrums 

der Gesundheitsversorgung hängt eng mit der Erkenntnis zusam­

men, daß Erkrankungen zunehmend aufgrund sozial-, arbeits­

und umweltbedingter Verhaltensweisen entstehen oder sich 

überhaupt auf psychische Ursachen zurückführen lassen. 

In diesem Zusammenhang ist auch auf das von der Weltgesund­

heitsorganisation (wHO) postulierte Ziel "Gesundheit für alle 

bis zum Jahr 2000", das der Gesundheitsversorgung höchste 

Priorität beimißt, hinzuweisen. 

Die GesundheitspsYChologie setzt dazu wichtige Impulse, geht 

sie doch von dem Konzept aus, neben der psycholo6ischen Be­

handlung die Prävention einerseits und die Rehabilitation 

anderseits als gleicnberechtigte Arbeits- und Forschungsge­

biete der angewandten Psychologie in interdisziplinäre und 

integrative Modelle der Gesundheitsvorsorge einzubringen, und 

damit letztlich auch zu einer spürbaren Kostendämpfung auf 

dem Sektor des Gesundheitswesens beizutragen. 
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Diese Entwicklung korrespondiert mit den BemUhun~en der poli­

tischen Entscheidungsträger, die Gesundheitsversorgung der 

Bevölkerung durch neue Strategien und Planun~en weiter zu 

verbessern und gleichzeitig auf eine kostenglinstige Basis, 

etwa in Form der integrierten Versorgungssysteme, zu stel­

len. Hierbei könnte die Gesundheitspsychologie einen ent­

scheidenden Beitrag liefern. 

5. Ausgangslage 

wie bereits erwähnt, bestehen nach wie vor keine einheit­

lichen Regelungen fUr die AusUbun,~ des psychologischen Beru­

fes. 

~bensowenig sind dem geltenden Recht Bestimmungen liber den 

Berufszugang, die Umschreibung des Berufsumfanges und die da­

mit zusammenhängenden Berufspflichten, beispielsweise die 

Verschwiegenheitspflicht oder die Werbebeschränkungen fUr 

psychologische Dienstleistungen, zu entnehmen. 

Auch die Führung der Berufsbezeichnung "Psychologe" oder 

"Psychologin" ist rechtlich nicht geschUtzt. 

Diese Unsicherheit läßt die Gefahr der AusUbung psychologi­

scher Tätigkeiten, die nicht von einem fundierten Erwerb 

praktischer Kenntnisse und Erfahrungen ausgehen, beständig 

wachsen. 
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Es verwundert daher nicht, wenn in diesem Bereich, in dem 

Vertrauensverhältnis und Information eine besonders große 

Holle spielen, nicht qualifiziert ausgebildete Personen in 

unseriöser Weise Kenntnisse und Hilfen anbieten oder ledig­

lich vortäuschen, ohne jedoch - mangels entsprechender Aus­

bildung - die Erkenntnisse und Methoden der wissenschaft­

lichen Psychologie überhaupt anwenden zu können. 

Die mi~bräuchliche Anwendung psychologischen Wissens und psy­

chologischer Techniken, die das Leben Betroffener entschei­

dend beeinflussen kann, gilt es ebenso wie die bei unsachge­

m~ßer, pseudopsycholo~ischer Tätigkeit entstehenden Fol~e­

kosten für die Gesellschaft und das Gesundheitswesen zu ver­

hindern. 

Im HinblicK auf diese unbefriedigende Situation und die an 

die Psychologie im Ra~nen des Gesundheitswesens gestellten 

Anforderungen sollen nunmehr die allgerneine psychologische 

Versorgung der Bevölkerung auf fachlich hohem Niveau sowie 

gleichzeitig der Schutz des einzelnen Betroffenen vor un­

seriöser Anwendung sichergestellt werden. 

Dies trifft sich mit dem seit vielen Jahren vorgebrachten An­

liegen des Berufsverbandes Osterreicnischer Psychologen, die 

Ausübung des psychologischen Berufes auf der Grundlage der 

beruflichen Selbstverwaltung - vergleichbar den Einrichtungen 

der Apotheker, Ärzte, Dentisten, Hebammen, Notare, Pa tentan­

wälte, Rechtsanwälte, Tierärzte, Wirtschaftstreuhänder und 

Ziviltechniker - bundeseinneitlich zu regeln. 

[ I 

i. 

i i 

11 

• I 

; I 

! I 

218/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 55 von 82

www.parlament.gv.at



- 9 -

Gespräche zwischen Vertretern des Berufsverbandes österrei­

chischer Psychologen und des Bundeskanzleramtes Uber die Re­

gelung dieser Materie gehen bis in das Jahr 1955 zurUck. 

Im Juli 1978 wurde erstmals ein vorn Bundeskanzleramt-Verfas­

sun5sdienst ausgearbeiteter Entwurf eines Psychologengesetzes 

im Begutachtungsverfahren der Offentlichkeit vorgestellt. Die 

Auswirkungen blieoen trotz breiter Zustimmung auf dieses Sta­

dium beschränkt. Dennoch konnten wertvolle Anregungen aus den 

~tellungnahmen fUr den vorliegenden Entwurf gewonnen werden. 

~in vom Berufsverband Osterreichischer Psychologen 1985 erar­

beiteter Entwurf, der die Hegelung der psychologischen Be­

rufsausUbung auf die alleinige Kompetenzgrundlage des Art. 10 

Abs. 1 l 8 des Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung von 

1y29 (in der Folge: B-VG), Einrichtung beruflicher Vertretun­

gen, stUtzen wollte, wurde im Hinolick auf eine bundesweit 

einheitlich anzustrebende Regelung letztlich auch mangels 

ausreichender verfassungsrechtlicher Absicherung nicht weiter 

verfolgt. 

6. negelungsinhalt 

Durch den vorliegenden Entwurf soll dem Bund auf Grundlage 

einer ausdrUcklichen Verfassungsbestimmung im Art. 10 Abs. 

Z 12 B-VG die Möglichkeit eröffnet werden, erstmals 

- eine genaue Beschreibung des Berufsumfanges vorzunehmen, 

- aufbauend auf dem Abschluß der Studienrichtung Psychologie 

den Berufszugang bundesweit einheitlich zu regeln, wobei 

der Erwerb praktischer Kenntnisse und Erfahrungen durch 
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eine praxisorientierte Ausbildung einerseits und eine ver­

oindliche Fortbildung andererseits ein fachlich hohes 

Niveau garantieren soll, 

- die Berechtigung zur Berufsausübung an den Nachweis taxati v 

aufgezählter Voraussetzungen und an die Eintragung in eine 

Liste der zur psychologischen Berufsausübung berechtigten 

Personen zu knüpfen, 

- die Berufspflichten, insbesondere die Zusammenarbeit mit 

Ärzten, die Verschwie6enneitspflicht und die WerDebeschrän­

kungen, festzulegen sowie 

- oie Berufsbezeichnung und allfällige Zusätze an die Berufs­

ausübungsberechti 6 ung zu binaen und damit den Schutz der 

rlerufsbezeichnung als Qualitätsmerkmal und die Kontrolle 

für den einzelnen betroffenen, der psychologische Täti~­

keiten in Anspruch nimmt, sicherzustellen. 

Es soll in diesem Zusammenhang aber nicht unerwähnt bleiben, 

daß mittelfristig ein Studium anzustreben ist, in dem theore­

tisches Wissen und praktische Kenntnisse und Erfahrungen als 

integrale Bestandteile so wufassend vermittelt werden, daß 

mit Abschluß der Studienrichtung Psychologie auch jene Per­

sonen zur selbständigen Ausübung des psychologischen Berufes 

berechtigt sind, die eine im ~ 1 Abs. 2 umschriebene psycho­

logische Tätigkeit auszuüben beabsichtigen. 

Die Berufsorganisation soll in Form eines Selbstverwaltungs­

k5rpers mit der Bezeichnung "Berufsverband Österreichischer 

Psychologen" erfolgen. Diese zur beruflichen Vertretung be-

-i 
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rufene ßinrichtung tritt damit gleichberechtigt neben die 

bereits bestehenden gesetzlichen beruflichen Interessenver­

tretungen. 

Im Gegensatz zu den auf langer Tradition beruhenden Stanaes­

vertretungsgesetzen verzichtet der vorliegende Entwurf bewu~t 

auf allzu detaillierte Organisationsregelungen. 

Ausgehend von der neueren Rechtsprechung des Verfassungsge­

richtshofes, wonach die Scnaffung von Selbstverwaltungskör­

pern im Rahmen des Organisationsplanes der Bundesverfassung 

gelegen ist una daher dem einfachen Gesetzgeber als verfas­

sungsrechtlicn zulässig eingeräumt wird, weist der zukUnftige 

berufsverbana Osterreichischer Psychologen alle verfassungs­

rechtlich notwendigen 21emente auf. 

Die Bestellung seiner Organe ist dem autonomen Bereich Uber­

lassen und hat als einer körperschaftlich organisierten Ein­

richtung nach demokratischen Grundsätzen zu erfolgen. 

Neben der Betrauung des Berufsverbandes mit hoheitlichen Auf­

gaben im Rahmen des Ubertragenen Wirkungsbereiches, ver­

bleiDen ihm im eigenen Wirkungsbereich eine Vielzahl von 

Agenden zur eigenverantwortlichen, weisungsfreien Besorgung, 

die im ausschließlichen oder Uberwiegenden Interesse der im 

Berufsverband zusammengeschlossenen Personen gelegen sind und 

zu deren Besorgung der Berufsverband geeignet ist. 

DarUber hinaus wird dem Gebot der Staatsaufsicht entsprochen 

und der zu errichtende Berufsverband der Aufsicht des Bundes­

kanzlers unterstellt. 

Weitere Schwerpunkte des Entwurfes liegen in der Änderung der 

Gewerbeordnung 1973, BGBl. Nr. 50/1974, des Strafgesetz­

buches, 8GBl. Nr. bO/1974, und des Bundesministeriengesetzes 

19t16, BGBl. Nr. 76. 
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Abschließend wird bemerkt, dru~ in bezu6 auf die Europäischen 

Ge~einschaften keine Regelungen auf dem gegenständlichen Ge­

biet bekannt sind und sich somit Fragen der allfälligen Kompa­

tibilität zu den im Entwurf vorgeschlagenen Regelungen nicht 

stell~ll. 

7. Kosten 

Der de~ Bund erwachsende Aufwand, insbesondere an Personal­

Kosten, wird sich aus 

der wanrnehlliung des Aufsichtsreciltes analog jenem gege,1über 

anderen gesetzlichen beruflichen Interessenvertretungen, 

_ der aus aer Erlassung der Ausbildun6sordnung und weiterer 

Durchführungsverordnungen resultierenden Vollziehung sowie 

_ der systematischen Eingliederung des neu geschaffenen be­

rufsrechtes in den bestehenden Kontext der etablierten Ge­

sundheitsberufe 

ere;eben. 

Die dafür in Aussicht genomilienen sechs zusätzlichen Dienst­

posten - je zwei Vertragsbedienstete der Entlohnungsgruppen a, 

b unQ d - verstehen sich exklusive der darUber hinaus erfor­

derlichen Dienstposten, die allerdings durch Umschichtungen 

innerhalb des Ressorts zu schaffen sein werden. Als Richtwert 

ist von einem durchschnittlichen Jahresaufwand von etwa 1,7 

Millionen Schilling auszugehen. 
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ERLÄUT t::H UN Gr.:I~ 

Besonderer Teil 

Zu Artikel I: 

Zu § 1: 

1. § 1 - von eminenter Bedeutung für den vorliegenden Entwurf -

regelt den Umfang der psychologischen Berufsausübung. Dabei 

ist von der grundlegenden Definition des Abs. 1 auszugehen, 

wonach im Zentrum jeder psychologischen Berufsausübung die 

unmittelbare Anwendung der Erkenntnisse und Methoden der 

wisseilschaftlichen Psychologie steht. 

Die Fragestellungen der wissenschaftlichen Psychologie be­

ziehen sich auf menschlicnes Erleben und Verhalten. Sie 

reichen von der Detailerforschung physiologischer Prozesse 

unter psychologischen Gesichtspunkten, der Analyse von Vor­

gängen der Informationsverarbeitung über die Feststellung und 

erKlärung individueller Unterschiede im Erleben und Handeln, 

der Gestaltung und der Einführung von Verbesserungen im indi­

viduellen und institutionellen Bereich, der Beratung und Be­

handlung bei St5rungen und Leidenszuständen bis zur Analyse 

sozialer Gruppenvorgänge und den Untersuchungen zum Wandel 

von Wert überzeugungen und zur Umweltgestaltung. 

2. Aufbauend auf der Definition des Abs. 1 nimmt Abs. 2 eine 

Konkretisierung vor. Psychologische Tätigkeiten, die direkte 

Folgen für den einzelenen Betroffenen haben können, sollen 
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ausschließlich im Rahmen der psychologischen BerufsausUbung 

erfolgen. Der Schutz der Betroffenen wird dabei durch die 

AusUoungsvoraussetzungen verounden mit der Statuierung der 

Berufspflichten garantiert. 

Ziel der psychologischen Behandlung gem!ß § 1 Abs. 2 Z 3, die 

in verschiedenen Bereicnen der angewandten Psychologie frei­

beruflich oder im Rahll1en eines Dienstverh!l tnisses erfolgt, 

ist die zweckgerichtete Einflußnahme mit Hilfe von r1ethoden, 

die ihren Ansatzpunkt im Erleben sowie Verhalten von Menschen 

naben unu mittels wissenschaftlich psychologischer Theorien 

begrUndet werden. 

Die psychologische Behandlung bezieht sich dabei auch auf 

psychische Ph!nomene so;üatischer Krankheiten und auf psychi­

sche Störungen und Leidenszust!nde. Sie erstreckt sich jedoch 

nicht nur auf die Behandlung, sondern auch auf die Pr!vention 

und Rehabilitation. Hierbei sind die Bestimmungen über die 

Zusa;ilmenarbei t mit Ärzt en gem!j~ ~ 11 gewi ssenhaft zu beac h­

ten. 

Soferne es sich um den integrativen Einbau verschiedener psy­

chotherapeutischer Ans!tze handelt, kann von einer psycholo­

gischen Behandlung im allgemeinpsychotherapeutischen Sinn ge­

sprochen werden. Davon ist die im Rahillen der psychologischen 

Behandlung ausgeübte Psychotherapie im engeren Sinn zu unter­

scheiden, bei der eine anerkannte, schulgebundene psycho­

therapeutische Behandlungsform nach entsprechender Indika­

tionsstellung durchgefUnrt wird. 

Zur psychologischen Behandlung gehören weiters neuropsycholo­

gische Behandlungsverfahren zur Beeinflussung psychischer 

Störungen mit organischen Ursachen nach entsprechender !rzt­

licner Abkl!rung der organischen Grundlagen. 

.. ! 

. , 
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3. Gegenüber Abs. 2 bezieht sich die psychologische Berufsaus­

Ubung gem~ß Abs. 3 ausdrücklich nicht auf einzelne Menschen 

und bleibt daner ohne direkte Folgen für betroffene Perso­

nen. Daraus ergibt sich jedoch, daß eine psychologische be­

rufsausübung dieser Art nicht ausschließlich den zur Ausübung 

des psychologischen Berufes berechtigten Personen vorbehalten 

ist. Die Ausübung des psychologischen Berufes tritt hier 

vielmehr neben jene durch andere Berufe, die ebenfalls Tätig­

keiten auf den genannten Gebieten entfalten. 

4. iJiese Differenzierung in einem Bereich, der ausschlie[-61icn 

den zur Ausübung des psychologischen oerufes berechtigten 

Personen vorbehalten bleibt, und einen, der auch anderen 

~erufsgruppen offensteht, hat weitreichende Konsequenzen. 

So sieht der Entwurf unterschiedliche Wege in bezug auf die 

postgraauelle AU3bildung und die verpflichtende Fortbildung 

vor. Personen, die zur selbständigen Ausübung des psychologi­

schen Berufes gemäß Abs. 3 berechtigt sind, unterliegen nicht 

dem Werbeverbot des § 13 Abs. 1. Auch die Regelung über die 

Zusdlllinenarbeit mit Ärzten gemäl~ ~ 11 findet auf diese Perso­

nengruppe keine Anwendung. Die Strafbestimmung des § 14 Abs. 

1 schützt dagegen ausschließlich die Berufsausübung gemäß 

Abs. 2. 

5. Die Umschreibung der psychologischen Berufsausübung verzich­

tet in ihreill Wortlaut bewußt auf die Formulierung eines nega­

tiven Abgrenzungskataloges. 

Durch das Abstellen auf die unmittelbare Anwendung der Er­

kenntnisse und Methoden der wissenschaftlichen Psychologie 

wird deutlich zum Ausdruck gebracht, daß die mittelbare An­

wendung, wie sie auch in anderen Berufen erfolgt, nicht be­

einträchtigt werden soll. 
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Angelegenneiten anderer Berufe, etwa der Ärzte, Pädag05en, 

Theologen und Sozialarbeiter sowie die berufsm~ßige AusUbung 

von Tätigkeiten der Beratung oder anderer Hilfeleistungen fUr 

Menschen, sind somit vom Wortlaut des § 1 nicht erfaßt. 

Aus legistischer Sicht wird allerdings nicht verkannt, dab 

Abs. 4, sollte er Eingang in den Rechtsbestand finden, norma­

tiv gesehen als Interpretationshilfe dienen soll, um in Zwei­

felsf~llen jedenfalls klarzustellen, daß durch die AusUbung 

des psychologischen Berufes nicht in andere BerufsausUb~ngen 

ein5egriffen wird. 

Zu §~ 2 bis 5: 

1. Die selbst~ndige und eigenverantwortliche AusUbung des psy­

cnologischen Berufes gemä.J~ § 1 Abs. 2 oder 3 setzt zun~chst 

allgemein die Osterreichische StaatsbUrgerschaft, die Eigen­

berechtigung, die VertrauenswUrdigkeit und den Abschluß der 

Studienrichtung Psychologie voraus. 

Wer den psychologischen Beruf gem~ß § 1 Abs. 2 selbst~ndig 

auszuUben beabsichtigt, hat zus~~zlich praktische Kenntnisse 

und i:!;rfailrungen durch eine postgraduelle Ausbildung zu er­

werben. 

Wei ters ist in jed ern Fall die Ei n tragung in die Ps yc holog en­

liste obligatorisch vorgesehen. 

2. Die im § 4 vorgesehene einj~hrige Ausbildung soll die fUr den 

Ausbildungserfolg notwendigen praktischen Kenntnisse und Er­

fahrungen im Rahmen einer psychologischen T~tigkeit unter An­

leitung jener Personen vermitteln, die bereits selbst~ndig 

psychologisch t~tig sind. 

i 
; I 

i 
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Wird diese Anleitungspflicht vernachl~ßigt, so hat der Aus­

bildende die zivil- und allenfalls strafrechtliche Verantwor­

tung ~u tragen. 

Die n~heren Ausoildungskriterien sind in der Ausbildun6sord­

nung gem~ß ~ 4 Abs. 4 festzulegen. 

Die Ausoildung, deren Absolvierung grunds~tzlich nicht an be­

stimmte Einrichtungen gebunden ist, wird jedoch nur dann fUr 

die ßintragung zur Gänze anzurechnen sein, wenn sie den Er­

fordernissen des § 4 Abs. 2 entspricht. 

Dabei ist der Be6riff "5ffentliche Einrichtungen" nicht in 

einern streng rechtlichen Sinn zu verstehen, sondern vielmehr 

im Sinne aer Wahrnehmung 5ffentlicher Aufgaben fUr die Ge­

sellschaft unabhängig von der Trägerschaft der Einrichtung 

una von der AusUbung hoheitlicner Befugnisse, etwa im Rahmen 

der sogenannten Privatwirtschaftsverwaltung durch eine Ge­

bietsk5rperscnaft. 

Beispielsweise fallen darunter Einrichtungen der schulpsycho­

logischen Dienste, der psychologischen Studentenberatung, der 

Faillilienberatung, der Erziehungsberatun~, der verschiedenen 

psychologischen Dienste von Bund und L~ndern, der Verkehrs­

psycnologie, der Sozialdienste, der Jugendgerichtshilfe, der 

bew~hrungshilfe, der Lebenshilfe, der Behandlung Suchtkran­

ker, der psychosozialen Dienste, der Krisenintervention, der 

Universitäten, insbesondere die Universitätsinstitute fUr 

Psychol06 ie und die Universit~tskliniken, der Träger von 

Krankenanstalten, insbesondere psychiatrischer Krankenanstal­

ten und der Rehabilitation. 
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3. Wer die selbst~ndige AusUbung des psychologischen Berufes 

6em~ß § 1 Abs. 3 anstrebt, hat dagegen keine postgraduelle 

AUsbildung z~ absolvieren, da die AusUbung des psychologi­

schen Berufes gem~ß ~ 1 Abs. 3 nicht jene unmittelbare N~he 

im Umgang mit Menschen bedingt, die den Erwerb praktischer 

Kenntnisse und Erfahrungen unverzichtbar machen. 

4. Von der Uberlegung, eine Fachausbildung fUr bestimmte psy­

chologische Fachgebiete, wie beispielsweise der Berufs- und 

Eignungspsychologie, der Ehe-, Familien- und Erziehungspsy­

chologie, der klinischen Psychologie, der Schulpsychologie, 

oder der Verkehrspsychologie, zu schaffen und diese im 

Rah;nen einer ei5enen Verordnung zu regeln, wurde Abstand ge­

nommen. AUCh fUr die FUhrung der Berufsbezeichnung "Fachpsy­

chol06e" im Zusammenhang mit dem entsprechenden Fachgebiet 

besteht derzeit noch kein Regelungsbedarf. 

Sollten jedoCh in Zukunft einzelne Fachgebiete eine beson­

dere Eigenst~ndi6keit entwickeln, so kBnnte dem auch zu 

eineill sp~teren Zeitpunkt im Wege einer Novellierung Rechnung 

getra~en werden. Einen AnknUpfungspunkt hiefUr bietet jeden­

falls auch ~ 9 Abs. 5, der die Voraussetzungen fUr die FUh­

rung von auf ein abgrenzbares psychologisches Teilgebiet 

ninweisenden Zusätzen zur Berufsbezeichnung regelt. 

5. Durch die selbst~ndige Berufsberechtigung, die auch die 

freiberufliche pSjchologische T~tigkeit erBffnet, ist der 

Erwerb praktischer Kenntnisse und Erfahrungen jedoch nicht 

unvermittelt zu Enae. Vielmehr sieht § 5 sowohl fUr die ge­

m~~ ~ 1 Abs. 2 als auch fUr die gem~b § 1 Abs. 3 zur selb­

st~ndigen AusUoung des psychologischen Berufes berechtigten 

Personen ausdrUcklich eine verpflichtende, berufsspezifische 

Fortbildung, die jeweils an die Erreichung der selbst~ndigen 

Berufsberechtigung unmittelbar anschließt, vor. 

! i 
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Die Organisation und DurchfUnrung der verpflichtenden ~rt­

bildung und der Fortbildungsveranstaltungen gemäß ~ 5 Abs. 3 
obliegt aem Berufsverband, wobei die Ausarbeitung eines Fort­

bildungscurriculums fUr eine bundesweit einheitliche Fortbil­

dungsqualität sorgen soll. 

Der Wortlaut des § 5 Abs. 4 schließt es dabei nicht aus, daß 

die Organisation und DurchfUhrung von Lehrgängen und Veran­

staltungen gemeinsam mit einer anderen Institution, bei­

spielsweise einem Universitätsinstitut, erfolgen kann. 

Eine entscheidende Rolle bei der Fortbildung kommt der be­

rufsoegleitenden Supervision zu, die durch eine berJfser­

fallrene Vertrauensperson erfolgen soll. Dieser Supervisor hat 

die Auf5abe, die fachliche Kompetenz und Verantwortlichkeit 

einer bereits zur selDständigen Ausübung des psychologischen 

Berufes oerechtigten Person anhand konKreter Fälle durch 

unterstützende Hilfestellung und beratung zu optimieren. 

Zu §~ 6 bis 8: 

1. Vorbild sind die Bestimmungen der §§ 11, 32 und 33 des Ärzte­

gesetzes 1984, BGBl.Nr. 373. 

Die FUhrung der Psychologenliste, die Ausstellung des Psycho­

logenausweises und die Fünrung des Verzeichnisses psychologi­

scher Einrichtungen sind jene Aufgaben, die der zukUnftige 

Berufsverband im übertragenen Wirkungsbereich besorgen soll. 
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2. Z.usa,lllnen mit den allgemeinen Voraussetzungen sowie den post­

graduellen Ausbildungsvoraussetzungen für die selbständige 

Ausüoung des psyc hologischen Berufes gemäJ~ § 1 Abs. 2 ist die 

~intragung in die Psychologenliste unabdingbar sowohl für die 

berechtigung zur psychologischen Berufsausübung als auch für 

die Führung der Berufsbezeichnung "Psychologe" oder "Psycho-

105 in". 

Nach der Eintragung bestehen weitere Meldepflichten, die dem 

künftigen Berufsverband die zur Besorgung seiner Aufgaben er­

forderlichen Kenntnisse verschaffen soll. 

Weröen die Voraussetzungen für die Eintragung nicht erfüllt, 

so hat aer Berufsverband die Eintragung mit Bescheid zu ver­

sa6en. Di e Ei nräurnung einer Be rufung gee; en diese Besc he id e an 

den jeweils zusLändigen Landeshauptmann ergibt sich aus dem 

Gebot der mittelbaren Bundesverwaltung, das auch dann zum 

Tra6en kommt, wenn in erster Instanz ein Selbstverwaltungs­

K5rper zur Entscheidung oerufen wiru. Dies steht im Einklang 

mit der Judikatur des Verfassun6sgerichtshofes, wonach bei 

8r5ffnung eines Instanzenzüges von einem Selbstverwaltungs­

k5rper an ein Organ der staatlichen Verwaltun6 der Grundsatz 

des Art. 102 Abs. 1 B-VG gilt, nach dem der Landeshauptmann 

die Vollziehung des Bundes in den Ländern ausübt (vergleiche 

VfSlg 8478). 

Um bei Berufungsentscheidungen der Landeshauptmänner eine ob­

jektive Kontrolle nach deren Gesetzmäßigkeit zu erm5g1ichen, 

ist ein Beschweraerecht des Bundeskanzlers an den Verwal­

tungsgerichtshof gemäß Art. 131 Abs. 2 B-VG vorgesehen. 

, 
, . ' 
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3. ~ 7 unterscheidet zwischen einem Erlöschen und einem Ruhen 

der Berufsberechtigung. Daran sind unterschiedliche Konse­

quenzen geknüpft. 

So führt der Wegfall der österreichischen Staatsbürgerschaft, 

der ~igenberechtigung oder der Vertrauenswürdigkeit sowie die 

Unterlassung der verpflichtenden Fortbildung dazu, daß der 

bis zu diesem Zeitpunkt zur psychologischen Berufsausübung 

Berechtigte aus der Psychologenliste zu streichen ist, und 

damit auch die Berechtigung zur Führung der Berufsbezeichnung 

"Psychologe" oder "Psycholo::sin" verliert. 

Das Runen der Berufsberechtigung fünrt dagegen nicht zur 

Streichung aus der Psychologenliste und ermöglicht damit 

gleichzeitig die Fünrung der Berufsbezeichnung Ohne aber Mit­

glied des Berufsverbandes zu sein. 

Soll te nachträglich hervorkoITllnen, dab eine allgemeine oder 

oesondere Voraussetzung nicnt ge6eoen ist, so ist das Eintra­

gungsverfahren von Amts wegen nach den Bestimmungen des All­

gemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1950, HGB1. Nr. 172, 

wieder aufzunehwen und die Eintragung allenfalls mit Bescheid 

zu versagen. 

Wer berechtigt ist, seine psychologische Tätigkeit wieder 

aufzunehmen, kann sich unter Vorlage der entsprechenden Per­

sonal- und Ausbildungsnachweise erneut zur Eintragung in die 

Psychologenliste anmelden. 

4. Die destimmungen des § 8 über das Verzeichnis psychologischer 

Einrichtungen sind jenen über die Führung der Psychologen­

liste nach6ebildet. 

§ Ö bezwecKt den Sc hut z der 0 ffentl ic hke i t vor der ,nililbräuc h­

licnen Verwendung aer Worte "psychologisch", "Psychologie" 

oder "Ps yc hologe n in der Be ze ichn ung von In sti t ut en, Ver-

einen, Gesellschaften oder anderen Einrichtungen. 
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In einein ersten Scnritt sollen zunächst alle Einrichtungen, die 

sich inrem Selbstverständnis nach als "Psychologische Einrich­

tungen" bezeichnen und als solche nach aUl~en mit ihrem Namen in 

Erscheinung treten, erfaßt werden. 

Eine Eintragung soll nur dann erfolgen, wenn wenigstens eine zur 

selbständigen Ausüoung des psychologischen Berufes berechtigte 

Person für die im Rahmen dieser Einrichtung tatsächlich durchge­

führten psychologischen Tätigkeiten verantwortlich ist. Nur 

diese Einr icht ungen d ür fen auch wei terhin in ihrem Na,nen die im 

§ 8 Abs. 1 umschriebenen Bezeichnungen führen. 

Dadurch soll eine st.renge Abgrenzung zu allen Einrichtungen, die 

durch ihren Namen in irreführender Weise die Inanspruchnahme 

psychologischer Leistungen suggerieren, die sie aber mangels 

qualifizierten Personals gar nicht erbringen können, erreicht 

werden. 

Hinzuweisen ist noci1 darauf, d8..I~ § Ö in keiner weise die Berecil­

ti 5ung zur Ausübung des psychologischen Berufes betrifft, son­

dern lediglich die Bezeichnung und den Namen von Einrichtungen 

im Sinne einer eindeutigen Deklaration ihres Angebotes an psy­

chologischen Leistungen regeln soll. 

Die Eintragung in das Verzeichnis soll aber letztenalich auch 

dazu führen, daß solchen Einrichtungen ein hohes Maß an Kompe­

tenz und fachlicher Qualität bescheinigt werden kann. 

Zu § 9: 

Zur Führung der Berufsbezeichnung "Psychologe" oder "Psychologin" 

ist grundsätzlich nur berechtigt, wer die Voraussetzungen für die 

selbständige Ausübung des psychologischen Berufes erfüllt. 

I 
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Wei ters soll auch jenen zur .l3erufsausübung berechtigten Perso­

nen, die ihre postgraduelle Ausbildung gemäß § 4 absolvieren, 

für die Dauer dieser Ausbildung die Führung der Berufsbezeich­

nun~ erillBglicnt werden. 

Für Abs. 3 gilt, daß - analog § 8 - der Schutz der öffentlich­

keit vor einer mit der Bezeichnung "Psychologe" zusammenhängen­

den mißbräuchlichen Verwendungsform garantiert werden soll. 

Zu ~ 10: 

Herufsethische Grundsätze, die für jeden zur Ausübung des psy­

chologischen Berufes Berechtigten handlungsleitend sein sollen, 

gewinnen in der Formulierung der allgemeinen Berufspflichten 

normativen Gehalt. 

Da der vorliegende Entwurf die zur Ausübung des psychologischen 

Berufes berechtigten Personen keinem Disziplinarrecht unter­

wirft, soll die Verletzung all~emeiner Berufspflichten als Ver­

waltungsüoertretung geannüet werüen kBnnen. 

Abs. 1 legt das Prinzip der ständigen Fortoildung, auch über die 

verpflichtende Fortbildung hinaus, ausdrücklich fest. 

Abs. 3 eröffnet nicht nur die MBglichkeit zur interdisziplinären 

Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen, sondern geht insofern 

einen Schritt weiter, als sich die zur psychologischen Berufs­

ausübung berechtigten Personen um eine Zusammenarbeit mit Ver­

tretern anderer Disziplinen zu bemühen haben, wenn etwa Grenz­

gebiete der Psychologie Gegenstand psychologischer Tätigkeiten 

werden. 
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Abs. 5 stellt klar, dar6 nur jene Arbeitsgebiete und Hethoden an­

gewandt werden dUrfen, auf denen ausreichende irfahrungen und 

Kenntnisse bestehen. Gleichzeit,ig kann auch diese Bestimmung als 

Binfallspforte fUr eine mögliche kUnftige Fachpsychologenrege­

lung gesehen werden. 

Zu ~ 11: 

Die Verpflichtung, den Betroffenen zur Vornahme einer ärztlichen 

Untersuchung aufzufordern, setzt den vermuteten Zusammenhang 

zwischen Anzeichen einer Krankheit und der psychologischen Be­

rufsausUbung voraus. Kommt der Betroffene dieser Aufforderung 

nicht nach, so ist sie unverzUglich zu wiederholen. Ober den ge­

samten Vorgang hat der zur AusUbung des psychol03ischen 

Berufes Berechtigte Aufzeichnungen zu führen. 

Nacn Abs. 2 bedarf die WeiterfUhrung der psychologischen Behand­

lung gemäß § 1 Abs. 2 Z 3 unter den genannten Bedingungen der 

nachweislichen Konsultation eines Arztes durch den Betroffenen 

verbunden mit der weiteren Absicherung seiner ärztlichen Betreu­

ung. Diese Differenzierung gegenUber Abs. 1 soll gewährleisten, 

daß Betroffene, die - aus welchen Gründen immer - der Aufforde­

rung nacn Vornahme einer ärztlichen Untersuchung nicht nachkom­

men, zwar nicht psychologisch behandelt werden dUrfen, aber hel­

fende und unterstützende psychologische Beratung und Betreuung 

erfahren dürfen. 

Die Abs. 3 und 4 stellen die in der Praxis bereits weitgehend 

funktionierende Zusammenarbeit mit Ärzten im engeren Sinn auf 

eine rechtliche Basis und knüpfen hier die Ausübung des psy-

" 
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cnologischen Berufes gem~ß § 1 Abs. 2 zus~tzlich an den Erwerb 

ausreichender Kenntnisse und Erfahrungen im Umgang mit kranken 

t4enschen. 

Zu ~ 12: 

Die Verschwie5enheitspflicht trifft grunds~tzlich alle zur 

Ausüoung des psychologischen Berufes berechtigten Personen. Sie 

zielt auf den Scnutz derjenigen ab, die eine psychologische 

Tätigkeit in Anspruch nehmen und dabei ein besonaeres 

Vertrauensverh~ltnis aufbauen. 

Eine mi~br~uchliche Verwendung von Kenntnissen und Informa­

tionen, die aus dem sensiblen Bereich der Privatsphäre stammen, 

soll dadurch vernindert werden. 

Eine Durchbrechung dieser Verpflichtung ist nur aufgrund der 

taxativ aufgez~hl ten Ausnahmen möglich. 

Zu § 13: 

Personen, die den psychologischen Beruf nach ~ 1 Abs. 2 ausüben, 

sollen - analog den Regelungen für die Sanit~tsberufe - einem 

strikten Werbeverbot unterliegen. Die Berufsgruppe nach § 1 

Abs. 3 ist von dieser Bestimmung ausgenommen. 

Die Anzeige der Eröffnung oder Führung einer freiberuflich 

psychologischen T~tigkeit und die dalnit zusamrnehängenden Eintra­

gungen in verschiedene Verzeichnisse sollen jedoch einheitlich 

für alle zur Ausübung des psychologischen Berufes berechtigen 

Personen gestaltet sein. 
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Abs. 3 ist der bewährten Bestimmung des § 25 Abs. 3 Ärztegesetz 

1984 nachgebildet. 

Die Formulierung des Abs. 4 soll eine mögliche Umgehung der 

werbebeschränkungen durch andere Personen ausschließen. 

Zu ~ 14: 

Die 3trafbestimffiungen im , 14 dienen sowohl dem Schutz des ein­

zelnen Betroffenen vor unseriöser Anwendung psychologischer Er­

kenn tnisse und jviethoden als auch delll Schut z der zur Aus übung des 

psycaologischen Berufes berechtigten Personen ge~enüber unzuläs­

sigen i3erufseingriffen von auJ-6en und sollen letztlich präventiv 

die Einhaltung der jeweiligen Geoots- und Verbotsnormen erleich-

tern. 

Abs. 1 richtet sich an jene Personen, die nicht zur Ausübung des 

psycholoe;ischen Berufes gemäß § 1 Abs. 2 berechtigt sind und 

dennoch unmittelbar Erkenntnisse und Methoden der wissenschaft­

lichen Psychologie am Menschen anwenJen. Diese psychologische 

Tätigkeit soll nach der Intention des Entwurfes ausschließlich 

den zur Ausübung des psychologischen Berufes ge,näß § 1 Abs. 2 

berechtigten Personen vorbehalten bleiben. 

Durch die Formulierung des Abs. 1 werden die beruflichen Tätig­

keiten auf den im § 1 Abs. 3 genannten Geoieten durch nicht zur 

Ausübung des psychologischen Berufes berechtigte Personen aus­

drücklich nicht erfal-6t, sodaß im Rahmen dieser Strafbestimmung 

der differenzierenden Berufsumschreibung des § 1 entsprochen 

wird. 

, I 
I 
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Zu §~ 15 bis 23: 

1. Die Kompetenzgrundlage für die Schaffung eines Berufsverban­

des Osterreichischer Psychologen in der Form eines Selbstver­

waltungsk6rpers findet sich im Art. 10 Abs. 1 Z 8 B-VG, der 

die Einrichtung beruflicher Vertretungen, soweit sie sich auf 

das ganze Bundesgebiet erstrecken, vorsieht. 

Die neuere Judikatur des Verfassungsgerichtshofes (vergleiche 

VfS~g 0215) stellt klar, daß dem einfachen Gesetzgeber die 

~6g1ichkeit zu~estanden wird, weisungsfreie Verwaltung, ins­

besondere in r'orm der Selbstverwaltung, auch auJ6erhalb der 

Bundes- und Landesverwaltung vorzusehen, liegt doch die Ein­

richtung der Selbstverwaltung im Rah!l1en des Organisations­

planes der Bundesverfassung. 

Darüber ninaus l~i~t sich die Insti tution der gesetzlichen be­

ruflichen Interessenvertretungen auch unter Anwendung der 

Versteinerungstheorie als verfassun~srechtlicher Interpreta­

tionsmaxime aus den Kompetenzbestimmungen des Bundes-Verfas­

sungsgesetzes in der Fassung von 1929 ableiten. 

Schranken für den einfachen Gesetzgeber ergeben sich aus de~ 

allgemeinen Sachlichkeits~ebot, dem Erfordernis einer Staats­

aufsicht, der Einr~umung eines autonomen Wirkun~sbereiches 

und der demokratischen Bestellung der Organe. 

2. Entsprechend diesen Erfordernissen konstruiert der vorlie­

gende Entwurf den in Aussicht genommenen Berufsverband Oster­

reichischer Psychologen als Selbstverwaltungseinrichtung mit 

typischen Funktionen, wie etwa der Führung einer Liste zur 
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Eintragung aller zur psychologischen Berufsausübung berech­

tigten Personen nach Uberprüfung der Voraussetzungen sowie 

einer dllf~lligen Streichung aus der Liste. 

Die eigentliche Aufgabe der Repr~sentation der Interessen 

seiner Mitglieder nach außen gegenüber den zust~ndigen staat­

lichen Stellen und den anderen beruflichen gesetzlichen 

Interessenvertretungen fällt in den eigenen Wirkungsbereich 

des Berufsverbandes Osterreichischer Psychologen. 

Darüber hinaus garantiert die auf das notwendige Maß redu­

zierte Festlegung der Berufsorganisation dem Berufsverband 

österreichischer Psychologen als einem SelDstverwaltungsk5r­

per einen fiegelungsspielraum, den dieser im autonomen Bereich 

auszufüllen naben wird. 

3. Die im § 16 Abs. normierte Mitgliedschaft sichert dem Be­

rufsverband eine wirtschaftliche Lebensfähigkeit, die eine 

für die Erfüllung der im übertragenen Wirkungsbereich vorge­

sehenen Aufgaben unabdingbare Voraussetzung darstellt. 

, 16 Abs. 1 beschreibt diese Mitgliedschaft als abgeschwächte 

Pflichtmitgliedschaft. Diese ist nach herrschender Lehre 

eines von mehreren wesentlichen Merkmalen eines Selbstverwal­

tungsk6rpers. Die Begründung liegt vor allem darin, daß die 

vollständige Repr~sentation einer vom Gesetz zusam!UengefaJ~ten 

Gruppe und eine m5g1ichst umfassende und sachgerechte Erfül­

lung der Aufgaben durch den Selbstverwaltungsk6rper ansonsten 

von diesem nicht zu gew~hrleisten sind. 
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Auch Jer Verfassungsgerichtshof geht jeaenfalls implizit von 

der Pflichtmitgliedschaft als einem notwendigen Merkmal von 

Selbstverwaltungskörpern aus (vergleiche VfSlg 5368 oder 

VfSlg B644). Nach der jüngeren Judikatur des Verfassungsge­

richtshofes (vergleiche VfSlg 8215) wäre eine Regelung, die 

in diesem Zusammenhang eine bloß freiwillige Mitgliedschaft 

statuieren würde, unter Umständen als unsachlich und damit 

als verfassungswidrig zu qualifizieren. 

4. Vorbild für die Berufsorganisation sind die Regelungen des 

Apothekerkammergesetzes, BGBl.Nr. 152/1949, des Ärztegesetzes 

19H4, des Dentistengesetzes, BGBl.Nr. 90/1949, sowie des 

Wirtschaftstreuhänder-Kammergesetzes, BGBl.Nr. 20/1948. 

Die Formulierung der Vorschriften über die Kostendeckung 

orientieren SiCh an den bewährten Bestimmungen des Ärztege­

setzes 1984, die durch die langjährige Judikatur des Verwal­

tungsgerichtshofes abgesichert sind. 

Zu § 24: 

Die Bestimmungen über die Befugnisse, die dem Bundeskanzler in 

Ausübung seines Aufsichtsrechts zugewiesen werden, sind den den 

Bestimmtheitserfordernissen des Art. 18 B-VG entsprechend 

detaillierten Regelungen des Aufsichtsrechts im § 104 Ärzte­

gesetz 1984 nachgebildet. 
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Zu ~ 25: 

§ 25 enthält die im § 2 ADS. 1 Gewerbeordnung 1973 erwähnte be­

sondere bundesgesetzliche Vorschrift, die die Ausübung des psy­

chologischen Berufes ausdrücklich von der Geltung der Gewerbe­

ordnung 1973 ausnimmt. 

Zu § 20: 

§ 26 nililmt auf die besondere Bedeutung der psychotherapeutischen 

Tätigkeiten, die einen wesentlichen Bestandteil der psychologi­

schen Behandlung gem~b § 1 Abs. 2 Z 3 bilden, Rücksicht und ver­

weist gieichzeitig auf eine zukünftige Regelung für die Psycho­

therapieausbildung. 

Zu ~ 27: 

1. Die Ubergangsbestimmungen knüpfen an die Erfüllung taxativ 

aufgezählter Voraussetzungen an. 

2. Abs. 1 bezieht sich dabei auf jene Personen, die derzeit in 

Osterreich nach AbsChluß der Studienrichtung Psychologie psy­

chologiscne Tätigkeiten ausüben und beabsichtigen, aufgrund 

des Nachweises entsprechender Voraussetzungen, insbesondere 

einer mindestens dreij~hrigen beruflichen psychologischen 

T~tigkeit, in der Folge den psychologischen Beruf gemäß § 1 

Abs. 1 oder 3 selbständig auszuüben. 

Die Formulierung im § 20 Abs. 1 Z 1, wonach die allgemeinen 

Voraussetzungen gemäß § 3 Abs. 1 Z 2 bis 4 zu erfüllen sind, 

I 

.; i 

I 

.. I 
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soll sicherstellen, daß Personen, die nicht die österrei­

chische Staatsbürgerschaft besitzen, aber derzeit in Oster­

reich nach Abschluß der Studienrichtung Psychologie psycho­

logische Tätigkeiten ausüben und entsprechend im Berufsleben 

integriert sind, nicht plötzlich von der Berufstätigkeit aus­

geschlossen werden. 

3. Abs. 2 bezieht sich auf jene Personen, die zwar einen akade­

mischen Grad erworben haben, nicht aber den Abschluß der Stu­

dienrichtung Psychologie nachweisen können und die dafür eine 

mindestens fünf jährige berufliche psychologische Tätigkeit 

nachweislich aus~eübt haben müssen. 

4. Die Abs. 3 und 4 stellen die entsprechenden Ubergangsbestim­

mungen für jene Personen dar, die eine Ausbildung im Sinne 

des Entwurfes absolvieren, aber im Zeitpunkt des Inkrafttre­

tens die Voraussetzungen für eine selbständige Ausübung des 

psychologischen Berufes noch nicht nachweisen werden können. 

5. Abs. 5 soll die im § 9 Abs. 5 vorgesehenen Zusätze zur Be­

rufsbezeichnung bereits für die in den Abs. 1 und 2 genannten 

Personen ermöglichen. 

6. Abs. 6 schließlich sichert die befristete Führung der Berufs­

bezeichnung "Psychologe" oder "Psychologin" den in den Abs. 

bis 3 genannten Personen vorläufig auch ohne Eintragung in 

die Psychologenliste zu. 
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Zu Artikel 11: 

Der vorlie6ende Entwurf weist die Angelege11neiten der zur Aus­

Ubung des psychologischen Berufes berechtigten Personen dem 

Art. 1u Abs. 1 Z 12 B-VG zu. Durch diese Bestimmung soll die 

Kompetenz des bunaes zu einer einheitlicnen Regelung dieser An­

gelegenHeiten in Gesetzgebung und Vollziehung ausdrücklich ver­

fassungsrechtlich sichergestellt werden. 

Diese Verfassungsbestilllffiung tritt damit neben die bereits be­

stenenae Kompetenz ces Bunaes gem!ß Art. 10 Abs. 1 Z 8 B-VG zur 

Regelung der Einrichtung beruflicher Vertretungen. 

Bei aer in Aussicht genommenen Verfassungsbestimmung darf jeden­

falls davon aus3egangen werden, daß in bestehende Landesgesetze, 

beispielsweise in Re3elungen über die psychologische begutach­

tun~ und !hnliches, nicht eingegriffen wird, da sich diese Vor­

schriften kornpetenzrechtlich gesehen ohnedies als Auswirkungen 

tier die Sachmaterie erfassenJen Adh!sionsKompetenz der Länder 

darstellen. 

Die ausdrUckliehe Eingliederung der Angelegenheiten der zur 

AusUoung d.es psycnologischen Berufes berechtigten Personen im 

Art. 10 Abs. 1 Z 12 1:3-VG findet ihre systematische und sachliche 

hec nt fertigung - wi e oer ei ts im Allg emeinen Te il aus führl icn 

dargelegt - in dem ausgeprägten Naheverh!ltnis der psychologi­

schen BerufsausUbung zu den Aufgaben der allgemeinen Gesund­

heitsobsorge für die Bevölkerung, geht aber aufgrund der umfas­

senden Regelung s!mtlicher Gebiete der psychologischen Berufs­

ausUoung über dieses Naheverh!ltnis hinaus, sodaß eine eigen­

st!ndige AnfUnrung dieser Angelegenheiten im Art. 10 Abs. 1 Z 12 

B-VG erforderlich wird. 

.; 
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Zu ArtiKel 111: 

Im Zuge der Gewerberechtsnovelle 1988, BGB1.Nr. 399, wurde mit 

1. Jänner 19d9 das konzessionierte Geweroe der Lebens- und 

Sozialberater geschaffen. Gleichzeitig wurde den Lebens- und 

Sozialoeratern im Ra~men ihrer konzessionspflichtigen Tätig­

keiten auch die "psychologische Beratung mit Ausnahme der Psy­

chotherapie" ermöglicht,. 

Die AUSübuD':S der psycholo2;iscneu Beratun3 ist nach öem vorlie­

genden Entwurf allerdings ausdrücklich den zur psychologischen 

BerufsausüouD3 berechLigten Personen voroehalten. 

J.\.usscnla6geoende Gründe dafür sina, daj~ die Ausübung der psycho­

logischen Beratung untrennbar mit der unmittelbaren Anwendung 

der SrKenntnisse und Methoden der wissenscnaftlichen Psycholo­

gie verbunden ist, eine solche Anwendung aber nur durch den 

Nacnweis entsprechender Ausbildungskriterien gesichert wird, 

und daß damit dem Schutzbedürfnis derjenigen, die sich psycholo­

giscn beraten lassen, entsprochen wird. 

Im Ge~ensatz zu aer im vorlie6enJen Entwurf ausdrücklich ge­

regelten psychologischen Beratung hat die Lebens- und Sozialoe­

ratun6 allerdings nicht, die umnitte.1.bare Anwenduns der J!:rkennt­

nisse und Methoden der wissenscnaftlichen Psychologie zum In­

hal t. Dementspreuhend sieht der Entwurf daher vor, daß die im 

Artikel 111 genannte Bestim~ung der Gewerberechtsnovelle 1988 
entfallen soll. 

Dieser Vorschlag basiert auch auf den Feststellungen und über­

legungen des Handelsausschusses im Bericht vom 1. Juli 1988, 
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0<:)0 der Beilagen zu den S'cenographischen Protokollen des Na­

tionalrates XVII. GP. Darin hat der Handelsausschuß unter ande­

rem aeutlich iSell1acht, "aa[6 durch die Bestimmungen der 

§§ 323e ff. künftige Regelungen in einem Psychologengesetz nicht 

vorweg genommen werd en soll en." 

Ar~ikel 111 geht alleraings insofern über die g~troffenen Fest­

stellungen des Handelsausschusses hinaus, als es gerechtfertigt 

erscneint, jene Gr uppe der Le bens- und So zi aloerater, die nicnt 

psyChologisch beratend tltig sind, im Bereich der Gewerbeordnung 

1973 als kon~essionier~es Gewero~ weiter bes'cenen zu lassen. 

L;u Artikel IV: 

Aufgrund des besonderen Vertrauensverhlltnisses, das im Verlauf 

einer psychologischen Tä~igkeit aufgebaut wird und das in der 

Regel auf sehr pers5nlichen Informationen des Betroffenen be­

runt, ist es überlegenswert , die Verletzung von Berufsgeheimnis­

sen auch bei der berufsm~ßigen Ausübung psychologischer Tltig­

keiten un'cer Strafsanktion zu stellen, sofern dabei Geheimnisse 

offenbart oder verwertet werden, die den Gesundheitszustand 

einer Person oetreffen. 

~o soll die Verletzung von Berufsgelleimnissen nicnt nur für An­

gen5rige bestimmter Sanitätsberufe oder Personen, die mit Auf­

gaoen der Verwaltung von Krankenanstalten oder mit AufgaDen in 

bestimmten VersiCherungssparten betraut sind, strafbar sein, 

sondern auch für Jene Personen, die im hahmen ihres Berufes psy­

chologische Tltigkeiten ausüben. 

, I 
I 

I 
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In aiesem Zusa,ulr,enhang wäre nOCh festzunal ten, daß die Eegriffe 

"rle ilkund elf und "hedi zi n" im allg e,TIein en Sprac hgebra uch ab er 

aucn als verba legalia synonym z~ verwenden und jederzeit aus­

tauschbar sind (vergleiche etwa § 2 Abs. 1 Z 11 der Gewerbeord­

nung 1973 oaer VwSlg 8870). Da zur AusUbung der Medizin jedoch 

nach den Bestimmungen des Ärztegesetzes 1984 ausschließlich 

Ärzte berufen sind, i<önnen die nacil dem Entwurf zur Ausübung der 

psychologischen Tätigkeiten berechtigten Personen schon begriff­

lich nicnt von uen geltenden Formulierun6en des § 121 Abs. 1 

Strafgesetzbuch erfaßt werden, sodaf6 damit einelTI Regelungsbe­

dürfnis entsprochen werden soll. 

Zu Artikel V: 

Die Änderung des Bundesministeriengesetzes 1986 schlie~lich 

seLZL aie Einoranung der An~eleJenheiten aer zur Ausübung des 

psychologischen Berufes berechtigten Personen im Art. 10 Abs. 

Z 12 B-VG auf einfachgesetzlicner Ebene fort und weist die Voll­

ziehung dieser Angelegenheiten der seiL der Bundesministerienge­

setznovelle 1987, bGBl.Nr. 7ö, organisatorisch zum Bundeskanz­

leramt ressortierenden Gesundheitsverwaltung zu. 
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